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Tourist-Information
in den Mainfrankensälen
„Davon geht die Welt nicht unter“, „2 Franken für alle Fälle“, 
„Ein Duo kommt selten allein“ – zur Einstimmung auf die Fast-
nacht erhalten Sie in unserem Shop DVDs und eine CD mit 
Sketchen und Musik von Volker Heißmann und Martin Rassau.

Außerdem inden Sie hier regionale Produkte zum Genießen 
und Verschenken:
–  Verschiedene Weine, z.B. vom Veitshöchheimer „Sonnen-

schein“. 
–  Produkte von der Main-Streuobst-Bienen-Genossenschaft, 

z.B. einen Apfel-Secco
–  Brände, z.B. einen Speierlingsschnaps oder den sortenreinen 

Brand aus der Mollebusch-Birne
–  Schokolade: die Candy-Card mit Veitshöchheimer Motiven

Aktuelle Informationen zu unserem Ticketservice:. 
Derzeit bieten wir Karten für folgende Veranstaltungen in den 
Mainfrankensälen: 
22./23.03.19: Beneizgala zugunsten der Station Regenbogen 
(nur noch im hinteren Bereich) 

26.05.19 Sebastian Puffpaff „Wir nach“
07.07.19  Heissmann & Rassau „Wenn der Vorhang zweimal fällt“
10.10.19 Luise Kinseher – Mamma Mia Bavaria
12.10.19  Beneizkonzert mit SixPack zugunsten der Muko-Un-

terfranken

26.10.19 Viva Voce „Es lebe die Stimme“  
14.11.19 Dr. Mark Benecke - Blutspuren 

03.12.19 Frank Markus Barwasser alias „Erwin Pelzig“
Sie erhalten bei uns aber auch Karten für Veranstaltungen im 
Mainfrankentheater und Bockshorn Würzburg sowie für alle 
Heimspiele der Würzburger Kickers und der Rimparer Wölfe. 
Tickets für überregionale Veranstaltungen können sie gerne 
vorab telefonisch nachfragen: Alle gängigen Vorverkaufssys-
teme stehen uns zur Verfügung – so sparen Sie Parkgebühren 
und Versandkosten. 

Tourist-Information Veitshöchheim
Mainlände 1, 97209 Veitshöchheim
Tel. 0931 – 780 900-25
Mail: touristik@veitshoechheim.de, www.wuerzburgerland.de
Öffnungszeiten 
Nov. – April:  Montag bis Freitag   9.00 - 17.00 Uhr
Mai – Okt.:  Montag bis Freitag 10.00 - 18.00 Uhr  
 Samstag:  10.00 - 13.00 Uhr
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Bekanntmachung der Tagesordnung
Am Dienstag, 12.02.2019, um 18:00 Uhr indet im Sitzungssaal des 
Rathauses die Sitzung des Gemeinderates mit folgender Tages-
ordnung statt: 
1.  Zukünftige Nutzung des Grundstücks Würzburger Straße 58
2.  Erweiterung der Back-Up Umgebung auf neuen Serverraum
3.  Beteiligungsbericht 2017
4.  Protokollgenehmigung
Anschließend indet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
 Gemeinde Veitshöchheim, 05.02.2019
 Jürgen Götz, 1. Bürgermeister

Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des   
Gemeinderates am 29.01.2019 (öffentlicher Teil)
Die Beschlüsse erfolgten, soweit nicht anders vermerkt, einstimmig
1. Haushaltsvorberatung Haushaltsplan 2019
Der Erste Bürgermeister erläutert die aktuelle Haushaltslage, das 
voraussichtliche Jahresergebnis 2018 und die Vorausschau für 
2019. Nachdem alle Mittelanforderungen der einzelnen Referate 
und Fraktionen vorgelegen haben, wurden die Mittelanforderungen 
in voller Höhe (d. h. beantragter Höhe) und zeitlicher Vorgabe in den 
bestehenden Haushaltsplan bzw. in den Ergebnis- und Finanzplan 
eingearbeitet.
1. Laufende Verwaltungstätigkeit Haushaltsplan 2019
Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Statistik und 
Datenverarbeitung liegt die Umlagekraft der Gemeinde Veitshöch-
heim für das Jahr 2019 bei 10.896.670,00 €.
Im Haushaltsentwurf des Landkreises für das Haushaltsjahr 2019 ist 
derzeit der Kreisumlage-hebesatz mit 37,0 % vorgesehen. Zurzeit 
liegt der Kreisumlagehebesatz ebenfalls bei 37,0 %. Dies würde 
bedeuten, dass die Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlage-
kraft auf ca. 4.031.800,00 € steigen würde. 
Die Schlüsselzuweisungen werden sich von 1.604.064,00 € auf ca. 
1.402.200,00 € verringern. Genauere Zahlen liegen noch nicht vor.
Für das Haushaltsjahr 2019 werden Gewerbesteuereinnahmen in 
Höhe von ca. 5.000.000,00 € erwartet. Sie liegen damit höher als 
das Ist-Ergebnis für 2018 in Höhe von ca. 4.090.000,00 €.
Die Steuerschätzung geht für das Jahr 2019 von einem etwas hö-
heren Ergebnis der Einkommensteuerbeteiligung der Gemeinde 
aus. Daraus resultiert ein Haushaltsansatz von ca. 6.654.600,00 €. 
Genauere Zahlen vom Zentralinanzamt München sind abzuwarten.
Die Hebesätze für die Gemeindesteuern sind in unveränderter Höhe 
vorgesehen, d. h. für die Grundsteuern A und B liegen diese bei 300 
% und für die Gewerbesteuer bei 315 %.
Unter Einarbeitung der bekannten Mittelanforderungen der Referate 
und Fraktionen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2019 ein Saldo 
aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 750.000,00 €. 
Die Mindestzuführung, bzw. der Kapitaldienst für die vorhandenen 
Darlehen in Höhe von 273.300,00 € kann damit zum jetzigen Pla-
nungsstand aus der Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.

2. Investiver Haushalt
Für den Haushaltsausgleich 2019 und die Finanzplanung der Folge-
jahre stehen ca. 7.100.000,00 € an liquiden Mitteln und 1.925.000,00 
€ als Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2017 zur Verfü-
gung. Nach Einplanung aller Mittelanforderungen müssen ca. 
3.500.000,00 € aus dem Kassenbestand (liquide Mittel) für den 
Haushaltsausgleich 2019 entnommen werden. Der Kassenbestand 
beträgt dann noch ca. 3.600.000,00 €.
3. Anträge der Fraktionen
Beschaffung von Bewässerungssäcken für gemeindliche Bäume 
sowie von Fallen zur Fuchsbejagung (CSU/VM)
Haushaltsmittel sind in ausreichender Höhe beim Produktkonto 
551101.522100 im Haushaltsplan eingestellt.

Überwachungskameras im Geisbergbad (SPD)
Haushaltsmittel sind in Höhe von 6.000,00 € beim Produktkonto 
424201.082900 eingestellt.
Die datenschutzrechtliche Zulässigkeit ist noch von der Verwaltung 
zu klären.

Erweiterung der Duschräume im Geisbergbad (SPD)
Haushaltsmittel sind in Höhe von 38.000,00 € beim Produktkonto 
424201.096100 eingestellt.

Spielplatz in der Leichtackerstraße (SPD)
Für zusätzliche Spielgeräte sind Haushaltsmittel in Höhe von 
10.000,00 € beim Produktkonto 366101.522100 eingestellt.
Spielplatz an der Mainlände (SPD)
Für die Verschattung werden Sonnensegel beschafft und aufgestellt. 
Abstimmungsergebnis:     Ja 7  Nein 14  Anwesend 21
Behebung baulicher Mängel im Jugendzentrum (SPD)
Für Renovierungs- und Umbauarbeiten sind im Haushaltsjahr 2019 
Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € und im Haushaltsjahr 
2020 in Höhe von 51.000,00 € beim Produktkonto 366201.521110 
eingestellt.

Anwesen Würzburger Str. 58 (UWG)
Im Haushaltsjahr 2019 sind Haushaltsmittel in Höhe von 50.000,00 
€ und in den Finanzplanungsjahren 2020 und 2021 in Höhe von 
250.000,00 € bzw. 50.000,00 € beim Produktkonto 111701.031220 
eingestellt.

Gestaltung des Altortzentrums (UWG)
In den Finanzplanungsjahren 2022 ff sind hierfür insgesamt 
1.000.000,00 € auf dem Produktkonto 541101.048240 eingeplant.
Sanierung der Eichendorffschule (UWG)
Für dieses Projekt sind in den Haushalts- bzw. Finanzplanungsjah-
ren 2019 bis 2022 insgesamt 6.459.000,00 € auf dem Produktkonto 
213102.096100 eingestellt.

Fortschreibung der freiwilligen Leistungen (UWG und Bündnis 90/
Grüne)
Die freiwilligen Leistungen werden mit einer jährlichen Dynamisie-
rung von 3 % beibehalten.
Blindenleitsystem für die Mainfrankensäle (Bündnis 90/Grüne)
Haushaltsmittel sind in Höhe von 25.000,00 € beim Produktkonto 
573102.082900 eingestellt.

Besuchen Sie auch www.veitshoechheim.de und www.veitshoechheim-blog.de
Hier inden Sie Adressen, Telefonnummern und Satzungen, dort aktuell Pressespiegel, Berichte, Fotos

und Informationen zu Ereignissen und Veranstaltungen aus allen Bereichen des Gemeindelebens, aus der Verwaltung, 
von Vereinen und Einrichtungen, aus Bildung, Kultur, Sozialem und Wirtschaft.

Herausgeber: Gemeinde Veitshöchheim, Erwin-Vornberger-Platz,  
Telefon (09 31) 98 02-6, Telefax (09 31) 98 02-7 66, E-Mail: blaettle@veitshoechheim.de
Verantwortlich für den Inhalt mit Ausnahme des Anzeigenteils: Gemeindeverwaltung Veitshöchheim
Verantwortlich für den Anzeigenteil: Henn + Bauer · Druckerei + Büro für graische Gestaltung GmbH, Limbach
Herstellung:  Henn + Bauer GmbH · Neugereut 2 · 74838 Limbach · Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 
E-Mail: druckerei@henn-bauer.de · Anzeigen-E-Mail: anzeigen@henn-bauer.de
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Energetische Sanierung gemeindlicher Liegenschaften (Bündnis 
90/Grüne)
Bei den anstehenden und geplanten Sanierungsmaßnahmen an 
der Bundeswehrwohnanlage, dem sog. Kavaliersbau (Rathaus), 
der Eichendorffschule und diverser Wohnhäuser werden für die 
energetische Sanierung im Haushalt Mittel in ausreichender Höhe 
bereitgestellt.

Finanzielle Mittel für die Fair-Trade-Steuerungsgruppe (Bündnis 90/
Grüne) 
Beim Produktkonto 111201.543900 sind Haushaltsmittel in Höhe 
von 5.000,00 € vorhanden.
4. Etat der einzelnen Referate bzw. Produkte
Neukonzeption des Jüdischen Kulturmuseums
Im Haushaltsplan 2019 werden Mittel für die Neukonzeption in Höhe 
von insgesamt 380.000,00 € eingestellt. Fördermittel der Landes-
stelle der nichtstaatlichen Museen, des Bezirks Unterfranken sowie 
von LEADER werden in Höhe von insgesamt 125.000,00 € im Haus-
haltsjahr 2019 erwartet.
Jugendarbeit
Der Fehlbetrag für das internationale Jugendaustauschprogramm 
beträgt 8.400,00 €.
Der Fehlbetrag für den Abenteuerspielplatz beträgt 35.000,00 €.
Brandschutz/Feuerwehr
Im Haushaltsplan 2018 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 
370.000,00 € für die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeu-
ges LF 20 und Fördermittel in Höhe von 119.000,00 € eingestellt.
Der Haushaltsansatz ist nach dem Ergebnis der Ausschreibung auf 
460.000,00 € aufgestockt worden. Die Zuwendung musste gemäß 
dem Zuwendungsbescheid der Regierung von Unterfranken auf 
105.000,00 € gekürzt werden.
Hochbau
Für investive Maßnahmen sind insgesamt 6.862.000 € eingeplant, 
für den Unterhalt 2.051.200 €.
Tiefbau
Für investive Maßnahmen sind insgesamt 698.000 € eingeplant, für 
den Unterhalt 920.000 €.
Kreditermächtigung
Im Haushaltsplanentwurf 2019 sind weitere Kredite für die General-
sanierung der Bundeswehrwohnanlage eingeplant. Die Kreditermächti-
gung aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 2.000.000,00 € wurde in 
das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Hieraus stehen noch 1.925.000,00 
€ bis zur Rechtskraft der Haushaltssatzung 2019 zur Verfügung.Um die 
benötigten Haushaltsmittel für die Generalsanierung der Bundeswehr-
wohnanlage bereitstellen zu können, wird eine weitere Kreditermächti-
gung in Höhe von 3.500.000,00 € benötigt. Es handelt sich um einen 
zinsgünstigen Kredit mit einem Tilgungszuschuss in Höhe von 17,5 %. 
Den Kredit reicht die Kreditanstalt für Wiederaufbau über die Sparkasse 
Mainfranken aus. Die Kreditermächtigung wird nur in Anspruch genom-
men, wenn es unbedingt notwendig ist.
5. Zusammenfassung
Entsprechende Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2019 werden, 
soweit nicht gesondert beschlossen, wie von den Fraktionen und 
Referaten beantragt und in der Gemeinderatssitzung vorgetragen 
in den endgültigen Haushaltsplan 2019 eingestellt.
Abstimmungsergebnis:  Ja 21  Nein 0  Anwesend 21  

2. Erlass einer neuen Ortsgestaltungssatzung
Der Gemeinderat beschließt eine neue Ortsgestaltungssatzung in 
der, dieser Niederschrift als Anlage beigefügten Fassung.
Abstimmungsergebnis:  Ja 19  Nein 2  Anwesend 21

3.  Erlass einer Vorkaufsrechtsatzung für das Gebiet 
Altort Veitshöchheim

Der Gemeinderat beschließt eine Vorkaufsrechtsatzung zur Siche-
rung des vorhandenen historischen Ortskerns bzw. einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung und Nachverdichtung in diesem Be-
reich. Der Umgriff umfasst folgende Grundstücke: 

Fl.Nrn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 31/1, 31/3, 34, 35, 36, 37/1, 38, 38/1, 39, 40, 42, 43, 
44, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 72/3, 73, 73/1, 73/2, 75, 76, 77, 77/2, 78, 79, 80, 80/1, 81, 
81/1, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 97/1, 99, 100, 100/1, 103, 104, 
106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115/2, 115/3, 116, 117, 119, 120, 
121, 121/1, 122, 124, 126, 126/1, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 
139, 139/1, 140, 141, 145, 146, 146/2, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 163/2, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 191, 
191/1, 191/2, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 204/2, 
206, 206/2, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 225/1, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 248, 249/2, 251, 
253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 262, 262/12, 262/15, 262/16, 
262/17, 262/18, 262/19, 262/20, 262/21, 262/22, 262/23, 262/24, 
262/25, 262/26, 262/27, 262/28, 262/29, 262/30, 266, 267, 268, 
268/1, 268/2, 269, 269/3, 270, 274, 276, 277, 278, 278/1, 278/2, 
278/3, 278/4, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 285/1, 286, 287, 287/2, 
287/3, 288, 289, 293, 295, 296, 297, 297/1, 299/7, 299/12, 300, 
301, 302, 304, 306, 310, 313, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 
328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 335/2, 335/4, 337, 337/2, 
337/4, 337/7, 337/8, 337/9, 337/10, 337/11, 337/12, 337/13, 338/13, 
338/17, 338/19, 347/2, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 358, 359, 
360, 361, 362, 363, 365, 366, 366/2, 368, 368/1, 2874/5, 2874/6, 
2874/7, 2874/8, 2874/9, 2874/10, 2874/11, 2874/14, 2874/15, 2877, 
2878, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2890/2, 2892, 
2894, 2895, 2900, 2901, 2902, 2902/2, 2903, 2904, 2905, 2906, 
2909, 2910, 2913, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2923, 
2924, 2925, 2928, 2929, 2930, 2934, 2934/2, 2935, 2936, 2937, 
2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2949, 2949/5, 2949/6, 
2949/7, 2950/2 Gemarkung Veitshöchheim.
Der Satzungsentwurf ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt. 
4.  Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe im Bereich 

„Neuer Steg» - Grundsatzbeschluss
Eine Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe wird grundsätzlich nicht 
befürwortet. Dies ist bei den weiteren Planungen zur Umgestaltung 
des Geländes um den „neuen“ Steg zu berücksichtigen. 
5.  Bauantrag für die Sanierung und Umbau eines Einfa-

milien-Reihenhauses, Blumenstr. 10, Fl.Nr. 916/227
Das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag zur 
Sanierung und Umbau eines Einfamilien-Reihenhauses wird erteilt. 
Mit der Unterschreitung des erforderlichen Stauraumes besteht Ein-
verständnis, wenn durch die Stellung der Garage mit vermindertem 
Stauraum eine einheitliche Garagenfront in der Blumenstraße her-
gestellt wird. Das Vorhaben beindet sich innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB).
6.  Bauantrag für die Errichtung eines Treppenhauses 

an ein bestehendes Wohnhaus, Ravensburgstr. 7, 
Fl.Nr. 3089/6

Das Bauvorhaben beurteilt sich nach § 30 BauGB (rechtsverbind-
licher Bebauungsplan „Birkental“).
Das Einvernehmen zum vorliegenden Bauantrag für die Errichtung 
eines Treppenhauses mit der Größe von 5,49 m x 2,50 m und einer 
Höhe von max. 8,80 m an das bestehende Wohnhaus auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 3089/6 wird erteilt.
7.  Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer eines 

Vorbescheides für die Errichtung eines Einfamilien-
hauses mit Garage, Am Speckert 33, Fl.Nr. 1564/12

Dem Antrag auf Verlängerung der Geltungsdauer des Vorbeschei-
des vom 21.12.2005 wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt. 
Das Vorhaben beindet sich im Geltungsbereich des rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes „Hofellernstraße“ (§ 30 BauGB).
Abstimmungsergebnis: Ja 19  Nein 2  Anwesend 21
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8.  Genehmigungsfreistellungsverfahren für den Neu-
bau eines Instituts- und Verwaltungsgebäudes (2. 
Bauabschnitt) als Anbau an das bestehende Ins-
titutsgebäude (1. Bauabschnitt), Robert - Bosch 
- Straße 4, Fl.Nr. 800/60 und 800/93

Der Hauptausschuss nimmt das geplante Vorhaben zur Kenntnis.
9.  Ampelanlagen an der Kreisstraße WÜ 3 -   

Auftragsvergabe
Die Bauleistungen für die Signalisierung der Knotenpunkte an der 
WÜ 3 wurden mittlerweile vom Staatlichen Bauamt als Baulastträger 
der Kreisstraße WÜ 3 ausgeschrieben. Der Gemeinderat nimmt die 
Vergabe der Bauleistungen durch den Bürgermeister zur Kenntnis 
(Art. 37 Abs. 3 S. 2 GO).
Abstimmungsergebnis: Ja 19  Nein 2  Anwesend 21
10. Beleuchtungssanierung Dreifachturnhalle
Die Verwaltung wird beauftragt, die Hallenbeleuchtung auf eine 
hochefiziente LED-Beleuchtung mit Licht- und Präsenzsteuerung 
umzubauen. Hierfür soll ein Förderantrag beim Bundesumweltmi-
nisterium (BMU) gestellt werden.
11.  Energetische Sanierung der Bundeswehrwohnan-

lage; hier: Aufnahme des Kredits „Energiefizient 
Sanieren» bei der KfW

Der Gemeinderat stimmt zu, dass für das Bauvorhaben Gene-
ralsanierung der Bundeswehrwohnungen ein Darlehen i. H. v. 
1.600.000,00 € bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau ausgereicht 
und über die Sparkasse Mainfranken ausgezahlt wird.
Das günstigste Angebot stammt von der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau und wird zu folgenden Konditionen gewährt:
Stand per 23.01.2019
Sollzins p.a.: 0,75 % eff.
Tilgungszuschuss: 17,5 % der Darlehenssumme (280.000,00 €)
Effektivzins: -1,41 %
Zinsbindungsperiode: 10 Jahre
Kreditlaufzeit: 20 Jahre
Tilgungsfreie Jahre: min. 1 Jahr bis max. 3 Jahre
Auszahlungskurs: 100 %
Tilgung: monatlich
Kreditbetrag: 1.600.000,00 €
Die Kreditermächtigung von 2017 wird ins Haushaltsjahr 2019 über-
tragen. Die Aufnahme des Darlehens wird beschlossen.
12.  Jahresabschluss 2017 der Energieversorgung 

Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG
Der Gemeinderat nimmt den Jahresabschluss 2017 der Energie-
versorgung Lohr-Karlstadt und Umgebung GmbH & Co. KG zur 
Kenntnis. Er nimmt weiterhin zustimmend zur Kenntnis, dass in 
der Gesellschafterversammlung am 30.07.2018 die folgenden Be-
schlüsse gefasst wurden:
a)  Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss zum 

31.12.2017 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 48.570.341,02 € 
und einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.716.606,54 € wird 
festgestellt.

b)  Vom Bilanzgewinn von 5.943.315,31 € werden 5.900.000,00 € 
ausgeschüttet und 43.315,31 € auf neue Rechnung vorgetragen. 
Die Ausschüttung ist abzüglich der aus den Zinserträgen ein-
behaltenen anrechenbaren Kapitalertragsteuer von 18.604,43 € 
und Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer von 1.023,23 € 
innerhalb von 10 Tagen ab heute zur Zahlung fällig.

c) Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
d)  Den Mitgliedern des Beirats wird unter Ausschluss der eigenen 

Person Entlastung erteilt.
13. Protokollgenehmigung
Die Niederschrift vom 04.12.2018 – öffentlicher Teil - wird geneh-
migt.

Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des   
Werkausschusses am 29.01.2019 (öffentlicher Teil)
Die Beschlüsse erfolgten, soweit nicht anders vermerkt, einstimmig
1. Ersatzbeschaffung VW T4
Es wird zugestimmt, einen MAN TGE 3.140 für den Versorgungs-
betrieb zum Unterhalt bzw. Erweiterung in der Wasserversorgung 
zu beschaffen. Der Anschaffungspreis beläuft sich auf 32.130,00 € 
inklusive Mehrwertsteuer.
2. Protokollgenehmigung
Die Niederschrift vom 04.07.2018 – öffentlicher Teil – wird genehmigt.

Auszugsweiser Bericht aus der Sitzung des   
Gemeinderates vom 29.01.2019
Auszug nichtöffentlicher Teil
Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 20 für die Freiwillige 
Feuerwehr Veitshöchheim - Auftragsvergabe
Der Zuschlag für Los 1 (Fahrgestell und Aufbau) ergeht an die 
Firma Rosenbauer Deutschland GmbH zu einem Gesamtpreis von 
372.851,99 € brutto.
Der Zuschlag für Los 2 (Ausrüstung) ergeht an die Firma Handelsfo-
rum GmbH & Co.KG zu einem Gesamtpreis von 49.842,16 € brutto.
Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, in Abstimmung mit der 
Verwaltung und der Freiwil-ligen Feuerwehr die zu beauftragenden 
Optionen und Alternativpositionen in den Losen ab-schließend zu 
wählen und die Vertragsschlüsse herbeizuführen.
Genehmigung der Spenden Haushaltsjahr 2018
Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass im Haushaltsjahr 2018 
insgesamt Zuwendungen, Spenden und Sachspenden in Höhe von 
20.212,93 € entgegengenommen worden sind. Die Entgegennahme 
der Spenden und Zuwendungen wird genehmigt.

Bekanntmachung
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2019 die Ortsge-
staltungssatzung neu beschlossen. Die Satzung wird hiermit amtlich 
bekanntgemacht: 
Auf der Grundlage des Art. 81 Abs. 1 Nr.  1 und Nr. 2 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (GVBl. S. 523) geändert 
worden ist, erlässt die Gemeinde Veitshöchheim folgende
Ortsgestaltungssatzung:
Präambel: 
Die Gemeinde Veitshöchheim will durch den Erlass dieser Satzung 
ihr Straßen-, Orts- und Landschaftsbild im Altort erhalten, verbes-
sern und Fehlentwicklungen verhindern. 
Ziel dieser Satzung ist es insbesondere, die gewachsene Gestalt 
und damit das städtebauliche und baukulturelle Erbe des Altorts 
von Veitshöchheim in seiner unverwechselbaren Eigenart zu er-
halten und zu schützen. Dies betrifft sowohl die bestehende als 
auch die künftige Bebauung.Deshalb soll diese Satzung zu einer 
positiven Gestaltung beitragen. Insbesondere gilt für Maßnahmen 
im Geltungsbereich dieser Satzung:
• alter Gebäudebestand ist zu erhalten und zu plegen, 
•  sofern Veränderungen erforderlich werden, müssen sie sich am 

Bestand orientieren und in die historische Umgebung einfügen,
•  vorhandene Gestaltungsmängel sind im Rahmen von Umbaum-

aßnahmen im Sinne dieser Ortsgestaltungssatzung zu beheben. 
§ 1 Geltungsbereich

1.  Die Ortsgestaltungssatzung gilt im Bereich westlich der Bahnlinie, 
im Süden begrenzt gegenüber der Hofgarten-Mauer (Beginn Gärt-
nerei Reim), im Norden begrenzt durch die Eremitenmühlstraße, 
wobei die Anwesen beidseitig der Eremitenmühlstraße noch zum 
Geltungsbereich hinzuzählen. Der Geltungsbereich der Ortsge-
staltungssatzung ergibt sich aus dem der Satzung als Anlage 
beigefügten Lageplan, dieser ist Bestandteil der Satzung.
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2.  Hinsichtlich der Aufstellung von Werbeanlagen, Automaten und 
Hinweisschildern wird auf die besonderen Vorschriften für den 
Altortbereich in der Satzung über die Benutzung gemeindlichen 
Grundeigentums der Gemeinde Veitshöchheim verwiesen.

3.  Die Ortsgestaltungssatzung gilt für baugenehmigungsplichtige 
und nicht baugenehmigungsplichtige bauliche Anlagen und Wer-
beanlagen.

§ 2 Gestaltung von Haupt- und Nebengebäuden
1.  An- und Nebenbauten sind an das Hauptgebäude gestalterisch 

anzugleichen und in den gleichen oder mit dem Hauptgebäude 
harmonisierenden Materialien und Farben auszuführen.

2.  Nebengebäude sind dem Gesamterscheinungsbild gestalterisch 
unterzuordnen. 

§ 3 Kniestöcke
Kniestöcke dürfen von Oberkante Rohdecke bis zum Schnittpunkt 
Unterkante Dachsparren senkrecht an der Außenkante der Außen-
wand gemessen 40 cm nicht überschreiten.

§ 4 Dachform/Dachneigung
1.  Haupt- und Nebengebäude sind mit einem regelmäßigen Sattel-

dach mit 40 ° - 50 ° Neigung auszuführen. 

2.  Mansarddächer sind zulässig. Garagen und Carports sind keine 
Nebengebäude nach der Baunutzungsverordnung und hinsicht-
lich der Dachform und Dachneigung nicht betroffen.

§ 5 Dachlächen/Dachaufbauten
1.  Dachvorsprünge sind am Giebel nur bis 0,20 m und an der Traufe 

nur bis 0,30 m über die Außenwand hinaus erlaubt.
2.  Dachaufbauten sind als stehende Einzelgauben oder als Doppel-

gaube mit Mittelsteg mit einer Breite von max. 2,50 m zulässig. 
Ihre Deckung ist in der gleichen Art und Farbe wie das Hauptdach 
vorzunehmen. Die Summe der Dachaufbauten darf auf einer 
Dachläche ein Drittel der Firstlänge nicht überschreiten. Dach-
lächenfenster und Dacheinbauten sind nicht zulässig.

3.  Es sind nur rote bzw. rotbraune Ziegel zulässig. Metalleindeckun-
gen sind unzulässig. 

4.  Gläserne Dachreiter anstelle von Dachlächenfenstern können 
zugelassen werden.

5.  Solar- und Photovoltaik-Anlagen (Warmwasseraufbereitung, 
Unterstützung des Heizungssystems, Stromerzeugung) sind 
nur auf Dächern der straßenabgewandten Gebäudeseiten zu-
lässig. Sie sollen an den Hauptstraßen nicht einsehbar sein und 
an den straßenabgewandten Seiten angebracht werden.   
Wenn eine Montage der Module auf der straßenabge-
wandten Dachfläche aus solartechnischen Gründen nicht 
möglich ist, können Solar- oder Photovoltaikanlagen aus-
nahmsweise auf schriftlichen Antrag mit Begründung auf der 
straßenzugewandten Seite zugelassen werden. Die Mo-
dule müssen in die Dachhaut integriert sein oder direkt auf 
der Dachhaut liegen; eine Aufständerung ist unzulässig.   
Die Anlagen sind gestalterisch in die Dachläche zu integrieren 
und in Form einer einfachen geschlossenen rechteckigen Fläche 
anzubringen. Gestückelte Flächen mit Aussparungen (z.B. für 
Dachlächenfenster und Entlüftungsaufsätze) sind zu vermeiden. 
Die Anbringung von Solarenergie- oder Photovoltaikanlagen an 
anderen Gebäudelächen wie z.B. an Fassaden oder Balkonen 
sowie gebäudeunabhängige Photovoltaik- oder Solaranlagen sind 
unzulässig. Ebenfalls unzulässig sind Solar- und Photovoltaik-
anlagen im Bereich von Dachüberständen und Dachaufbauten. 

6. Windkraftanlagen sind unzulässig.

§ 6 Außenwände
1.  Die Fassaden müssen sich harmonisch ins Straßenbild einfügen. 

Sichtbare Bauteile sind mit herkömmlichem und ortsüblichem Ma-
terial auszuführen. Die Farbgebung sowie die Bemalung von Haus-
wänden und Toren ist jeweils mit der Gemeinde abzustimmen.

2. Glasbausteinlächen sind unzulässig.

3.  Bei parallel zur Straßenoberkante verlaufenden Haussockeln 
darf die Sockelhöhe max. 0,75 m betragen. Bei nicht parallel zur 
Straßenoberkante verlaufenden Haussockeln darf ausnahms-
weise zum Ausgleich von Höhenunterschieden die Sockelhöhe 
max. 1,00 m betragen. 

4.  An Sockellächen sind nur farblich abgesetzter Putz, heimische, 
unpolierte Natursteine sowie Sichtbeton, wenn er gestrichen oder 
steinmetzmäßig behandelt wird, zulässig.

§ 7 Fenster, Türen und Balkone
1.  Fenster sind grundsätzlich als stehende Rechtecke auszubilden. 

Andere Formate sind nur zulässig, wenn durch eine feststehende 
senkrechte Unterteilung gesichert ist, das Öffnungen nur in Form 
von stehenden Rechtecken wahrnehmbar sind.

2.  Fenster ab 1,5 qm Rohbauöffnung sind zweilügelig und mit glas-
teilenden waagrechten und senkrechten Sprossen auszuführen.

3.  Fenster- und Schaufensterrahmen sind in einem Material auszu-
führen, das nach dem Erscheinungsbild gestrichener Holzfenster 
entspricht. Es sind auch weiße und hellgraue Fenster zulässig.

4.  Bei Reihung von Fenstern bzw. Schaufenstern sind diese durch 
Pfeiler von mind. 0,3 m Breite zu unterbrechen.

5.  Für Schaufenster gelten bezüglich Material, Farbe und Proportion 
die gleichen Bestimmungen wie für Fenster.

6.  Rolläden und Jalousetten dürfen nicht außerhalb der Außenfass-
ade (aufgesetzt) angebracht werden.

7. Straßenseitige Haustüren müssen in Holz ausgeführt werden.
8. Balkone und Brüstungen sind in ortsüblicher Bauweise auszufüh-

ren (Mauerwerk verputzt, Naturstein, Holz natur oder gestrichen, 
Stahl/Metall). Insbesondere hochglänzende oder gebürstete Me-
tall-Oberlächen und Glasbrüstungen sind unzulässig.

§ 8 Einfriedungen
1.  Bei allen Neubauten sind straßenseitig Einfriedungsmauern von 

mind. 2,0 m Höhe zu errichten. Tür und Tor sind in Holz auszu-
führen. Schmiedeeiserne Tore sind ebenfalls zulässig. 

2. Abweichungen bedürfen einer besonderen Genehmigung.
3.  Einfriedungen, die von öffentlichen Flächen einsehbar sind, sollen 

als Holzlattenzaun erstellt werden.
4.  Einfriedungsmauern sind zu verputzen und/oder mit Dachziegeln 

z. B. mit Biberschwanzziegeln, Mönch- und Nonnenziegeln oder 
Krempziegeln oder Naturstein abzudecken.

5.  Hofeinfahrten müssen grundsätzlich mit einem Tor verschlossen 
werden.

6.  Vorhandene historisch geprägte Hofeinfahrten und Tore müssen 
in ihrem Erscheinungsbild erhalten und wiederhergestellt werden.

7. Ansonsten gilt:
Einfriedungen zu seitlichen und rückseitigen Grenzen sind generell 
zulässig, soweit sie nicht z.B. aus unverputztem Mauerwerk, Rohr-
matten, Stacheldraht, Kunststein, Bossenmauerwerk und ähnliches, 
Riemchenverkleidungen, Platten aus Kunststoff oder Metall und 
geschlossenen Bretterwänden hergestellt oder nachträglich ange-
bracht werden.
§ 9 Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke
1.  Für das Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild bedeutsamer Baum-

bestand auf unbebauten Flächen bebauter Grundstücke ist zu 
erhalten. Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten.

2.  Stellplätze oder sonstige Flächen mit mehr als 100 qm Größe 
sind versickerungsoffen zu befestigen und durch Anplanzungen, 
Plasterzeilen und ähnliche Gestaltungselemente zu gliedern.

§ 10 Gestaltung und Zulässigkeit von  
Werbeanlagen, Automaten und Hinweisschildern

1. Begriffsbestimmungen:
Anlagen der Außenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten 
Einrichtungen, die der gewerblichen oder berulichen Ankündigung 
oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom öffentli-
chen Verkehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zählen insbesondere 
Schilder, Ständer, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, 
Schaukästen, Automaten, die für Zettel- und Bogenanschläge oder 
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sonstige Werbewecke bestimmte Säulen, Tafeln oder Flächen, Fah-
nen sowie beschriftete oder beklebte Flächen von Schaufenstern.
Keine Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung sind insbesondere 
Anlagen der Parteienwerbung vor der Wahl und vor Volksentschei-
den, amtliche Anschlagtafeln und Hinweise auf öffentliche Einrich-
tungen, Gottesdienstanzeiger von Kirchen und Religionsgemein-
schaften sowie die zeitlich begrenzte Werbung auf Anschlagtafeln 
örtlicher Vereine für traditionelle Feste.
Öffentliche Verkehrslächen im Sinne dieser Satzung sind alle nach 
dem Bayer. Straßen- und Wegegesetz dem öffentlichen Verkehr ge-
widmeten Straßen, Wege und Plätze mit allen Bestandteilen sowie 
Verkehrslächen, für die aufgrund von Dienstbarkeiten der Öffent-
lichkeit ein Benutzungsrecht eingeräumt ist.
Bauliche Anlagen im Sinne dieser Satzung sind bauliche Anlagen 
im Sinne des Art.2 Abs. 1 BayBO. 
Gebäude im Sinne dieser Satzung sind Gebäude im Sinne des Art. 
2 Abs. 2 BayBO.
Logos im Sinne dieser Satzung sind Embleme, Sinnbilder oder 
symbolhafte Werbezeichen.
2. Geltungsbereich:
Im Gebiet westlich der Bahnlinie sind Hinweis- und Werbeschilder 
auf Privatgrund außerhalb der Betriebsstätte unzulässig.
Im Bereich der Ortsgestaltungssatzung ist Plakatwerbung verboten. 
Ausgenommen ist der Bereich der Bilhildisstraße.
Im Gebiet östlich der Bahnlinie, außer im Gewerbegebiet, wird für 
alle Hinweis- und Werbeschilder auf Privatgrund eine Genehmi-
gungsplicht eingeführt. Es ist je Grundstück nur 1 Schild mit maxi-
mal 0,5 qm einseitig zulässig.

Für das Gewerbegebiet gelten hinsichtlich der Anbringung von Wer-
beanlagen die einschlägigen Vorschriften der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) in der jeweils gültigen Fassung. 
3. Werbeanlagen:
Werbeanlagen müssen so gestaltet sein, dass sie nach Form, Maß-
stab, Anbringungsart,  Werkstoff und Farbe mit dem historischen 
Gepräge des Altortes und der Architektur des betroffenen Bauwerks 
harmonieren. 
Zulässig sind nur unterhalb der Fenster 1. OG:
• aufgemalte oder in dunklem Werkstoff gehaltene Einzelbuchstaben
• Transparentband aus dunklem Werkstoff mit weißem Milchglas
•  Nasenschilder nur als schmiedeeiserne Ausleger oder Metall-Aus-

leger
Werbeanlagen an einer Hausfassade dürfen zusammen nicht mehr 
als 6 % der Gesamtläche der Hauswand betragen, welcher sie 
zugeordnet sind oder auf welcher sie angebracht werden. Bei der 
Ermittlung des prozentualen Anteils bleiben die Dachlächen außer 
Ansatz. Werbeanlagen, die Nasenschilder sind, dürfen nicht mehr 
als 1,25 m ausladen und ihre Ansichtslächen dürfen einseitig höchs-
tens 1 qm groß sein.
Hinsichtlich des Abstandes zur Verkehrsläche bzw. zum Verkehrs-
raum ist die RAST-Q zu beachten, wobei die Unterkante der Werbe-
anlage mindestens 2,50 m über dem Gehsteig liegen muss. 
Soweit bei in den öffentlichen Verkehrsraum ragenden Werbeanla-
gen die lichte Durchgangshöhe weniger als 4,50 m beträgt, muss 
von der Bordsteinaußenkante bzw. vom Fahrbahnrand ein Abstand 
von mind. 0,75 m eingehalten werden.
Leuchtwerbung ist zulässig:

Anlage: Lageplan Geltungsbereich der Ortsgestaltungssatzung (mit gelber Linie umgrenzt)
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• als Schattenbeschriftung
•  durch sanftes Anstrahlen der auf der Fassade aufgemalten Schrift-

zeichen
• in Verbindung mit künstlerisch gestalteten Nasenschildern
Werbeanlagen, Warenautomaten, Schaukästen und Hinweisschilder 
müssen auf die architektonische Gliederung des Gebäudes Rück-
sicht nehmen.
Bei zeitlich befristeten Sonderaktionen und Ankündigungen von 
Veranstaltungen dürfen Schaufenster oder Schaukästen plakatiert 
werden. Das darüberhinausgehende Bekleben oder Beschreiben 
von Schaufenstern, Fassaden, Türen, Mauern und Zäunen mit 
Preis- oder Hinweisschildern sowie das ganzlächige Bekleben oder 
Bestreichen von Schaufenstern und sonstigen Fenstern mit die 
Durchsicht hemmenden Materialien ist untersagt.
Werbeanlagen müssen intakt gehalten werden und dürfen nicht 
stören durch übermäßige Größe, zu grelle Farbgebung oder Ver-
schmutzung sowie durch Blink-, Wechsel- oder Relexbeleuchtung.
Grundsätzlich nicht zulässig sind Werbeanlagen einschließlich Licht-
kanonen und Lichtlaufreklame.
Werbeanlagen und Hinweisschilder, bei denen die Fremdwerbung 
(z.B. Markenreklame ) überwiegt, sind unzulässig.
§ 11 Ausnahmen und Befreiungen
Von den Vorschriften können Ausnahmen und Befreiungen nach 
Art. 63 BayBO vom Landratsamt Würzburg im Einvernehmen mit 
der Gemeinde erteilt werden.
§ 12 Ordnungswidrigkeiten
Mit Geldbuße bis zu 500.000 € kann gemäß Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 der 
Bayerischen Bauordnung belegt werden, wer vorsätzlich oder fahr-

lässig den Vorschriften dieser Satzung oder einer aufgrund dieser 
Satzung ergangenen vollziehbaren Anordnung zuwiderhandelt.
§ 13 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung „Örtliche Bauvorschrift zur Orts-
gestalt der Gemeinde Veitshöchheim“ vom 31.01.2000 außer Kraft.
Werbeanlagen, die vor Inkrafttreten der Satzung in zulässiger Weise 
errichtet wurden, fallen nicht unter die Vorschriften dieser Satzung. 
 Veitshöchheim, den 30. Januar 2019

 Jürgen Götz, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2019 die Satzung 
über ein gemeindliches Vorkaufsrecht für den Erhalt des histori-
schen Ortskerns sowie eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
im Bereich des Altorts Veitshöchheim beschlossen. 
Die Satzung wird hiermit amtlich bekanntgemacht: 
Satzung
über ein gemeindliches Vorkaufsrecht nach § 25 Baugesetz-
buch (BauGB) – Vorkaufsrechtsatzung – für den Erhalt des 
historischen Ortskerns sowie eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung im Bereich des Altorts Veitshöchheim
Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. Art. 23 der Gemeinde-
ordnung in den jeweils geltenden Fassungen erlässt die Gemeinde 
Veitshöchheim folgende

Satzung

Lageplan M 1 : 7500 zu § 2 der Satzung der Gemeinde Veitshöchheim vom  30.01.2019 für den Erhalt des historischen Ortskerns 
sowie eine geordnete städtebauliche Entwicklung im Bereich des Altorts Veitshöchheim
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§ 1
1.  Der historische Ortskern von Veitshöchheim mit Hofgarten und 

vielen ortsbildprägenden Gebäuden (wie z.B. in der Oberen und 
Unteren Maingasse, dem Rathausplatz mit Rathaus, Mittelbau, 
Ratskeller und „Haus der Begegnung“, der Eremitenmühle usw.) 
sollen erhalten werden. 

2.  Zur Sicherung des historischen Ortskerns sowie einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung im Bereich des Altorts zieht die Ge-
meinde Veitshöchheim den Ankauf notwendiger Grundstücke im 
Bereich des Altorts in Betracht. 

3.  Der Gemeinde Veitshöchheim steht aus den vorgenannten Grün-
den ein Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB an folgen-
den Grundstücken zu: 

Fl.Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 31/1, 31/3, 34, 35, 36, 37/1, 38, 38/1, 39, 40, 42, 43, 
44, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 72/3, 73, 73/1, 73/2, 75, 76, 77, 77/2, 78, 79, 80, 80/1, 81, 
81/1, 84, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 97, 97/1, 99, 100, 100/1, 103, 104, 
106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 115/2, 115/3, 116, 117, 119, 120, 
121, 121/1, 122, 124, 126, 126/1, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 
139, 139/1, 140, 141, 145, 146, 146/2, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 163/2, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 181, 183, 186, 187, 191, 
191/1, 191/2, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 204/2, 
206, 206/2, 207, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
221, 222, 223, 224, 225, 225/1, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 248, 249/2, 251, 
253, 254, 255, 256, 257, 259, 260, 262, 262/12, 262/15, 262/16, 
262/17, 262/18, 262/19, 262/20, 262/21, 262/22, 262/23, 262/24, 
262/25, 262/26, 262/27, 262/28, 262/29, 262/30, 266, 267, 268, 
268/1, 268/2, 269, 269/3, 270, 274, 276, 277, 278, 278/1, 278/2, 
278/3, 278/4, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 285/1, 286, 287, 287/2, 
287/3, 288, 289, 293, 295, 296, 297, 297/1, 299/7, 299/12, 300, 
301, 302, 304, 306, 310, 313, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 
328, 329, 330, 331, 333/1, 334, 335, 335/2, 335/4, 337, 337/2, 
337/4, 337/7, 337/8, 337/9, 337/10, 337/11, 337/12, 337/13, 338/13, 
338/17, 338/19, 347/2, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 358, 359, 
360, 361, 362, 363, 365, 366, 366/2, 368, 368/1, 2874/5, 2874/6, 
2874/7, 2874/8, 2874/9, 2874/10, 2874/11, 2874/14, 2874/15, 2877, 
2878, 2882, 2884, 2885, 2886, 2887, 2889, 2890, 2890/2, 2892, 
2894, 2895, 2900, 2901, 2902, 2902/2, 2903, 2904, 2905, 2906, 
2909, 2910, 2913, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2923, 
2924, 2925, 2928, 2929, 2930, 2934, 2934/2, 2935, 2936, 2937, 
2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2949, 2949/5, 2949/6, 
2949/7, 2950/2 Gemarkung Veitshöchheim.

§ 2
Der Geltungsbereich dieser Satzung ist im beigefügten Lageplan M 
1 : 7500, welcher Bestandteil der Satzung ist, rot gekennzeichnet.

§ 3
Diese Satzung tritt am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung 
in Kraft.
 Veitshöchheim, den 30.01.2019
 Jürgen Götz, Erster Bürgermeister

Gemeinde Veitshöchheim
Bekanntmachung Zahlungstermin 15. Februar 2019
Es wird darauf hingewiesen, dass zum 15. Februar 2019 folgende 
Zahlungen an die Gemeindekasse fällig werden:
• Rate auf Grundsteuer –A–
• Rate auf Grundsteuer –B–
• Rate auf die Gewerbesteuer
• Hundesteuer
Falls Sie keine Einzugsermächtigung erteilt haben, bitten wir, die Be-
träge fristgerecht auf die VR-Bank Würzburg, BIC: GENODEF1WU1, 
IBAN: DE17 7909 0000 0005 7260 18 zu überweisen.
 Veitshöchheim, den 28.01.2019
 Jürgen Götz, 1. Bürgermeister

Versorgungsbetriebe der Gemeinde Veitshöchheim
Bekanntmachung Zahlungstermin 15.Februar 2019
Es wird darauf hingewiesen, dass zum 15. Februar 2019 folgende 
Zahlungen an die Gemeindekasse fällig werden:
• Niederschlagswassergebühr

Falls Sie keine Einzugsermächtigung erteilt haben, bitten wir, die 
Beträge fristgerecht auf die Sparkas-se Mainfranken, BIC: BYLA-
DEM1SWU, IBAN: DE24 7905 0000 0044 4873 04, zu überweisen.
 Veitshöchheim, den 28.01.2019
 Erich Müller, kaufm. Werkleiter

Umwelt und Klima

Umweltreferent: Günter Thein,
guenterthein@arcor.de, Tel. 0931/93657

Klimaschutzmanager: Jan Speth,
j.speth@veitshoechheim.de, Tel. 0931-9802-731
APG und Ford stellen den Betrieb des Carsharing-Autos zum 
15. Februar 2019 ein
Keine erfreuliche Nachricht für die Nutzer des Veitshöchheimer 
Carsharing-Autos am Bahnhof: Zum 15. Februar 2019 stellen die 
Allgemeine Personennahverkehrs GmbH (APG) und das Ford-Auto-
haus Rumpel & Stark dieses Angebot ersatzlos ein. 
Für die Entscheidung macht das Ford-Autohaus wirtschaftliche 
Gründe geltend: Im Jahr 2018 wurde das gemeinschaftlich nutz-
bare Auto (eingeordnet in die günstigste Kategorie) 140 Mal ge-
bucht, was für einen wirtschaftlichen Betrieb zu wenig sei. Nach 
Auskunft des Autohauses haben in Veitshöchheim 18 Personen eine 
Ford-Carsharing-Karte erworben, eine größere Anzahl an Personen 
hat Scouter-Karten genutzt. Mit diesen Zahlen ist das Autohaus 
jedoch nicht zufrieden. 
Die Gemeinde Veitshöchheim hat das Carsharing-Angebot werbe-
technisch sehr stark unterstützt: So gab es mehrmals Informationen 
und Hinweise im Amtsblatt, dauerhafte Aushänge in den Amtstafeln, 
Werbung im Rahmen der Bürgerversammlungen und Berichterstat-
tung in der Main-Post und dem Veitshöchheim-Blog. Unter carsha-
ring.veitshoechheim.de wurde dauerhaft eine Infoseite für das Auto 
eingerichtet. Der Parkplatz wurde kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
Nichtsdestotrotz gelang es der Gemeinde nicht, gegen den Abzug 
des Autos zu intervenieren. 
Für die Gemeinde war das Carsharing-Angebot eine perfekte Ergän-
zung zum öffentlichen Personennahverkehr und durch die Reduktion 
von Zweit- und Drittwagen ein Beitrag zum Klimaschutz. Es wird 
deshalb von Seiten der Gemeinde an einer Lösung gearbeitet, 
ein Carsharing-Angebot in Veitshöchheim aufrechtzuerhalten. 
Gegenwärtig (Stand: Februar 2019) kann zumindest noch ein pri-
vates Veitshöchheimer Carsharing-Angebot (Opel Meriva) auf der 
Carsharing-Plattform „Drivy“ genutzt werden. 
 Jan Speth, Klimaschutzmanager

Was reparieren für den Fön ist Schleifen für das Messer
Wen ärgern nicht stumpfe Scheren und stumpfe Messer? Dem 
lässt sich nun wieder abhelfen, der Scherenschleifer kommt wieder 
nach Veitshöchheim. Stumpfe Messer und stumpfe Scheren müssen 
deshalb nicht weggeworfen werden, sondern werden wieder richtig 
scharf. Freitag, 15. Februar, 09:00 – 18:00 Uhr
Ort: in der Gärtnerei Klinger, Würzburger Straße
 Günter Thein, Umweltreferent

Einladung zum Vortrag „Die Patientenverfügung“ 
Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung 
Wer entscheidet, wenn wir selbst nicht mehr in der Lage sind uns zu 
äußern?Sollen z.B. im Fall einer unheilbaren Erkrankung lebensver-
längerte Maßnahmen begonnen oder fortgesetzt werden?
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Mit Hilfe einer Patientenverfügung können wir Einluss nehmen auf 
den Verlauf der letzten Lebensphase.
Termin:  Montag, 25.02.2019
Zeit:  19.30 Uhr – 21.00 Uhr
Ort:  Caritas-Sozialstation St. Stephanus
  Bahnhofstr. 11 a, 97209 Veitshöchheim 
Referentin: Christine Lazarus, Beraterin für Altersfragen
  Gesprächsbegleitung für Patientenverfügung, 
  Hospizverein Würzburg e.V.
Eintritt:  Wir freuen uns über einen  
  freiwilligen Spendenbeitrag 
Anmeldung: Nicht erforderlich
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Fr., 8. Februar

19 Uhr Kegelabend Kolpingsfamilie   Dürrbachhalle, Unterdürrbach
19.11 Uhr Fränkische Fastnachtsgala TSG   Mainfrankensäle
Sa 9. Februar
19.01 Uhr Prunksitzung VCC   Mainfrankensäle
Mo., 11. Februar

15:00 Uhr Kids Club   Jugendzentrum
Di., 12. Februar

9.30 Uhr Tanzen am Vormittag   Kuratie, Pfarrsaal
10:00 Uhr Bücherbabys - Krabbelgruppe   Bücherei im Bahnhof
14:00 Uhr Evang. Seniorenkreis   Caritas Sozialstation
18:00 Uhr Sitzung des Gemeinderats   Sitzungssaal Rathaus
19:30 Uhr Spieleabend Skatclub Maintalbuben   Restaurant «Etna»
Mi., 13. Februar

09:00 Uhr Frauenfrühstück   Kuratie, Kleines Pfarrheim
10:00 Uhr Einkaufsfahrt für Senioren 
10:45 Uhr  Arbeitskreis Senioren: Wandern   Treffpunkt: Weingut Hessler, Veitshöchheim
19:00 Uhr Vortrag Bahnhofsgaststätten von Prof. Dr. Guido Fuchs   Bücherei im Bahnhof
19:00 Uhr Birkentalstammtisch   Cafe-Restaurant Sonnenschein
19:30 Uhr FFW Gruppenübung Gruppe Fischer   Feuerwehrgerätehaus
19:30 Uhr FFW Gruppenübung HvO-Gruppe   Feuerwehrgerätehaus
Do., 14. Februar

14:00 Uhr Geselliger Seniorennachmittag   Sozialstation St. Stephanus
14:00 Uhr BRK Gymnastik 55 Plus   Turnhalle Vitusschule
19:00 Uhr Spieleabend Skatclub Herzbube   Restaurant Etna
Fr., 15. Februar 

09:00 Uhr Grüner Markt   Dreschplatz Mainlände
19:00 Uhr Faschingskonzert Sing- und Musikschule   Eichendorffschule (Aula)
19:00 Uhr Töpfern im Kleinen Pfarrheim   Kuratie, Kleines Pfarrheim
Sa., 16. Februar 

ab 13:30 Uh TGV Basketballturnier   Dreifachturnhalle
14:00 Uhr Elterntag   Jugendzentrum
18:00 Uhr Fackelwanderung Naturfreunde, Eltern und Kinder   Naturfreundehaus
ab 18:00 Uhr Handballspiele der HG Maintal   TGV Sporthalle
19:00 Uhr Jahreshauptversammlung Abt. Turnen TGV   Ristorante Tiramisu
19:00 Uhr T-Stube Ministranten   T-Stube Kuratiekirche
19:11 Uhr Fränkische Fastnachtsgala TSG   Mainfrankensäle
So., 17. Februar   

09:00 Uhr Tai Chi- Lehrgang   Turnhalle Vitusschule
ab 10:00 Uhr Handballspiele der HG Maintal   Dreifachturnhalle
15:00 Uhr Tag der offenen Tür/Einweihung der neuen Schießstände  Schützenhaus
Mo., 18. Februar

15:00 Uhr Kidsclub im JUZ   Jugendzentrum
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„Bahnhofsgaststätten - Umsteigen mit Genuss“ mit Guido Fuchs
Mittwoch, den 13.02. um 19.00 Uhr – Eintritt frei
Seit es die Eisenbahn gibt, gehört zum Reisen auch das Speisen 
dazu: nicht nur in den MITROPA-Speisewagen, sondern auch auf 
den Unterwegs-Bahnhöfen. Etliche Stationen waren für ihre Köst-
lichkeiten bekannt wie etwa Pasewalk für die Schinkenbrötchen, 
die es hier gab. Manche Wirte wie der berühmte Ernst Zahn in 
Göschenen vor dem Gotthardtunnel verstanden es, innerhalb von 
25 Minuten Umsteigezeit ein sechsgängiges Menü zu servieren! Es 
gab legendäre Speisekathedralen unter den Bahnhofsrestaurants 
ebenso wie kleine Schankstüberl, in denen sich gemütlich sitzen 
und trinken ließ. In unserer Zeit, da man mit den Coffee-to-go in der 
Hand durch die Bahnhofshalle läuft, kann man sich das kaum noch 
vorstellen.
Guido Fuchs, Herausgeber des Buches „In der Bahnhofsgaststätte 
– Ein literarisches Menü in 12 Gängen“ führt auf launige Weise 
zurück in eine vielfach versunkene Welt des Reisens und Speisens 
mit zahlreichen literarischen Reminiszenzen, Filmausschnitten, An-
ekdoten und Bildern.

Internet von Senioren für Senioren im Lesecafé
Mittwoch, den 20.02. von 15.00-18.00 Uhr
Weitere Termine: 06.03.
 
Musik-Streaming für unsere Leser
Über das Musik-Portal Freegal Music können Sie ab sofort online auf 
über 15 Millionen Musiktitel, Playlists oder Musikvideos zugreifen. 
Der Zugang ist mit einem gültigen Ausweis kostenlos und werbefrei. 
Die Internetadresse lautet: veitshoechheim.freegalmusic.com. 
Die kostenlose Freegal-App für iOS und Android ist im jeweiligen 
App Store zu inden. 

E-Books aus der Bücherei
Auf der Website www.emu.ciando.com können Sie mit Ihrem Bü-
chereiausweis kostenlos E-Books herunterladen. Es stehen über 
8.000 Titel zur Auswahl – und laufend kommen neue dazu. Bei 
Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter!
Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag  10.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch  10.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 10.00 bis 20.00 Uhr
Freitag  10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag  10.00 bis 13.00 Uhr

Immer erreichbar sind unser E-Book-Portal emu.ciando.com, un-
ser Musik-Portal veitshoechheim.freegalmusic.com und unsere 
Homepage www.bib.veitshoechheim.de

Noch Plätze frei im Circus 
Wirbelwind in Giebelstadt
Das Kreisjugendamt bietet für 
Kinder im Alter von neun bis 17 
Jahren eine Zirkusfreizeit an. 
Der „Circus Wirbelwind“, das 

Zirkusprojekt des Landkreises Würzburg, schlägt im Sommer seine 
Zelte in der Gemeinde Giebelstadt auf. Hierfür sind im Camp I (19. 
bis 25. August 2019) und Camp II (26. August bis 1. September 
2019) noch Plätze frei. 
Unter Anleitung des Zirkuspädagogen Herrn Lui können die Teilneh-
mer eine Woche lang Zirkusluft schnuppern. Gemeinsam erstellen 
die Kinder und Jugendlichen das Programm, basteln Kulissen und 
suchen die Kostüme aus. Am Ende der Woche präsentieren die 
Teilnehmer ihr Können in zwei öffentlichen Vorstellungen.
Eine Woche inklusive Übernachtung, Vollverplegung und päda-
gogischer Betreuung kostet 185 Euro. Geschwisterkinder erhalten 
eine Ermäßigung. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Die Plätze 
werden nach Eingang der Anmeldung vergeben. 
Mehr Informationen und die Anmeldemöglichkeit gibt es beim Land-
kreis Würzburg, Amt für Jugend und Familie, Kommunale Jugend-
arbeit, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg, www.jugend-land-
kreis-wue.de/jahresprogramm und bei Sabrina Schmitt, Tel. 0931 
8003-5824, Mail: jugendarbeit@lra-wue.bayern.de.
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SENIORENBEIRAT DER 
GEMEINDE VEITSHÖCHHEIM

Ihre Ansprechpartner für Hinweise und Anregungen
Ursula Heidinger, Tel. 32092131

Helga Hauck, Tel. 92183

                  Arbeitskreis für Senioren 
Veitshöchheim
Ursula Heidinger, Referentin des Gemeinderates für 
Senioren, Tel. 0931/32092131.

                                Einkaufsfahrt  
mit dem Gemeindebus
jeden Mittwoch von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Liebe Seniorinnen und Senioren,

es bleibt auch im Neuen Jahr dabei, alle die zum REWE möch-
ten, bitte um 10.00 Uhr an der Strasse warten.
Alle, die zum LIDL, MAIN CENTER ODER PENNY möchten, bitte 
um 10.30 Uhr an der Strasse warten.
Am Mittwoch 13. Februar 2019 fährt Gerd Meister den Gemeinde-
bus. Sie werden Zuhause abgeholt, können in einem Veitshöch-
heimer Einkaufscenter Ihrer Wahl einkaufen und werden danach 
wieder heimgebracht. Bitte nutzen Sie doch dieses Angebot. Unsere 
ehrenamtlichen Fahrer freuen sich, Ihnen behillich sein zu dürfen. 
Bitte bringen Sie etwas Geduld mit, unsere Fahrer bemühen sich, 
Sie so bald wie möglich abzuholen.
Anmeldung am Vortag im Bürgerbüro unter Telefon 9802721
                                                Liebe Wanderfreunde!

WER RASTET – DER ROSTET! 
Die Wandergruppe des AKS trifft sich 
jeden Mittwoch. Wir wandern bei je-
dem Wetter ca. 8 bis 10 km durch un-
sere  schöne fränkische Landschaft.
Am Mittwoch 13. Februar treffen wir 

uns um 10.45 Uhr am Weingut Hessler.Wir starten zu einer Rund-
wanderung im Dürrbachtal.Danach ist Einkehr in der Weinstube 
Hessler. Kommen Sie mit, wir freuen uns auf neue Wanderfreunde.
 Ursula Heidinger

Der Seniorenkreis der evang.-luth. Kirchengemeinde Veitshöch-
heim lädt alle Seniorinnen und Senioren zu den monatlichen 
Treffen ein:
Di. 12.02.: 14.00 Uhr in der Caritas Sozialstation am Bahnhof. Bei 
Kaffee und Kuchen erfahren Sie von Diakonin Grunwald Wissens-
wertes rund um Fasching, Karneval & Co.

TEILT MIT
Regierung von Unterfranken erlässt Anordnung zur Über-
wachung und Bekämpfung der Nadelholzborkenkäfer; Buch-
drucker, Kupferstecher, Lärchenborkenkäfer und Nordischer 
Fichtenborkenkäfer
Würzburg (ruf) – Auf Antrag der Bayerischen Landesanstalt für Wald 
und Forstwirtschaft in Freising hat die Regierung von Unterfranken 
eine Anordnung zur Überwachung und Bekämpfung der Nadelholz-
borkenkäfer (Buchdrucker, Kupferstecher, Lärchenborkenkäfer und 
Nordischer Fichtenborkenkäfer) erlassen. Diese ist am 29.01.2019 
in Kraft getreten und gilt bis 31.12.2023.
Nach der Anordnung werden die Nadelwälder (Rein- und Mischbe-
stände) sowie die Grundstücke, auf denen innerhalb einer Entfer-
nung von 500 m von diesen Wäldern unentrindetes Nadelholz lagert, 
im gesamten Regierungsbezirk Unterfranken zu Gefährdungs- und 
Befallsgebieten erklärt. Daraus ergeben sich für Eigentümer und 
Nutzungsberechtigte folgende Konsequenzen:
–  Im Zeitraum vom 01.10. bis 31.03. sind Wälder und Grundstücke 

einschließlich dort lagernder Walderzeugnisse mindestens einmal 
auf Käferbefall zu kontrollieren. In der Zeit vom 01.04. bis 30.09. ist 
die Kontrolle mindestens im Abstand von 4 Wochen vorzunehmen.

–  Bei festgestelltem Borkenkäferbefall ist sofort die zuständige un-
tere Forstbehörde (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten) zu verständigen.

–  Borkenkäferbefall ist sachkundig, nach guter fachlicher Praxis und 
sachgemäß nach dem Stand der Technik unverzüglich und wirk-
sam zu bekämpfen oder durch einen Dritten bekämpfen zu lassen.

Zuwiderhandlungen können mit einer Geldbuße geahndet werden.
Die Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 
15.01.2019 zur vorgenannten Anordnung ist im Amtsblatt der Regie-
rung von Unterfranken vom 28.01.2019 veröffentlicht. Das Amtsblatt 
ist auch über den Internetauftritt der Regierung von Unterfranken 
unter http://www.regierung.unterfranken.bayern.de (direkt über die 
Startseite) abrufbar.

Kostenlose Energieberatungen im Wert von bis zu 422 EUR 
Das Gemeinschaftsprojekt der Verbraucherzentrale Bayern e.V. 
mit Stadt und Landkreis Würzburg wird fortgeführt!
Ein hoher Stromverbrauch, Heizkosten weit über dem Durchschnitt, 
Feuchtigkeit und Durchzug in den Räumen oder eine anstehende 
Sanierung - all dies können gute Gründe für eine Beratung durch 
einen professionellen Energieberater sein. Denn diese gibt eine 
Übersicht über die energetischen Verbesserungspotenziale der Im-
mobilie, hilft eventuelle Schäden am Bauwerk zu vermeiden und 
berät zu möglichen Zuschüssen und Förderungen. Zudem ist ein 
Beitrag zum Klimaschutz bei Umsetzung der Vorschläge inklusive!
Zur Unterstützung bieten Stadt und Landkreis Würzburg ihren Bür-
gerinnen und Bürgern gemeinsam mit der Verbraucherzentrale 
Bayern e.V. auch in diesem Jahr wieder Gutscheine für eine kos-
tenlose „Vor-Ort-Beratung“ durch einen qualiizierten und unabhän-
gigen Energieberater an. Diese haben einen Wert von bis zu 422 
Euro, werden gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie und richten sich sowohl an Mieter, private Haus- oder 
Wohnungseigentümer wie auch private Vermieter. Je nach Bedarf 
kann aus unterschiedlichen Checks ausgewählt werden. Durch eine 
umfassende Analyse zu Strom- und Wärmeverbrauch, Geräteaus-
stattung, Sparpotenzialen oder auch der Gebäudehülle erhält der 
Ratsuchende im Anschluss einem Kurzbericht mit den Check-Ergeb-
nissen und Handlungsempfehlungen für sein Vorhaben. 
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Bereits im vergangenen Jahr haben rund 180 Bürgerinnen und 
Bürger aus Stadt und Landkreis Würzburg einen solchen Energie-
beratungsgutschein erhalten und konnten so Energiesparpotenziale 
aufdecken und mögliche Fehlinvestitionen vermeiden. 
Wer einen Gutschein für eine kostenlose „Vor-Ort-Beratung“ er-
halten möchte, wendet sich an den Fachbereich Kreisentwicklung 
des Landkreises, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg, Tel. 0931 
8003-5114 oder -5113, kreisentwicklung@lra-wue.bayern.de, www.
landkreis-wuerzburg.de/Energieportal. 

Wir weisen darauf hin, dass diese Daten auch über unsere Web-
Seite www.veitshoechheim.de eingesehen werden kann.

07.01.19 Vin Elias
 Eltern: Tanja und Sascha Obert
18.01.19 Maria Elena
 Eltern: Christina und Patrick Baake, Am Geisberg 14

Sterbefälle
23.01.19 Adolf Mahlmeister, Thüngersheimer Str. 93
 – 84 Jahre –
01.02.19 Liselotte Stephan, Sonnenstr. 2
 – 87 Jahre –

UNSERE JUBILARE
Wir gratulieren herzlich:
12.02.19 Elisabeth Meyer, Würzburger Str. 79
 zum 92. Geburtstag
14.02.19 Maria Stern, Würzburger Str. 79
 zum 93. Geburtstag
15.02.19 Dr. Helmut Winter, Am Schenkenfeld 11
 zum 85. Geburtstag
16.02.19 Karl Nausch, Sendelbachstr. 35
 zum 85. Geburtstag
16.02.19 Karlheinz Gressel, Lodenstr. 28
 zum 80. Geburtstag
16.02.19 Emma Wittstadt, Stresemannstr. 1
 zum 80. Geburtstag
18.02.19 Elfriede Schäfer, Am Schenkenfeld 26
 zum 93. Geburtstag
18.02.19 Norbert Wolf, Scheffelstr. 11
 zum 80. Geburtstag
18.02.19 Astrid Wiese, Am Speckert 38
 zum 75. Geburtstag
Wir wünschen den Jubilaren vor allen Dingen Gesundheit, Glück 
und Zufriedenheit sowie einen schönen Verlauf ihres Festtages

In Urlaub:
Dr. Bergmann  vom 11.02.2019 bis 15.02.2019

Urlaubsankündigung:
Praxis Wirth  Habermeyer  vom 04.03.2019 bis 05.03.2019
Dr. Dinkel  vom 04.03.2019 bis 08.03.2019
Dr. Bergmann  vom 04.03.2019 bis 08.03.2019
Dr. Schenkel   vom 04.03.2019 bis 08.03.2019

Apotheken:
Täglicher Wechsel der Notdienstbereitschaft - jeweils 8.00 Uhr früh
Sa., 9. Feb.
–  Residenz-Apotheke, Theaterstr. 12, Würzburg, Tel. 53010
–  St. Margareten-Apotheke, Zeller Str.2, Margetshöchheim, Tel.  

46984     
So., 10. Feb.
–  Hof-Apotheke zum Löwen, Zeller Str. 18, Würzburg, Tel. 42544
–  Falken-Apotheke, Kirchstr. 30, Veitshöchheim, Tel. 91540
Mo., 11. Feb.
–  Ringpark-Apotheke, Schweinfurter Str.7, Würzburg, Tel. 99157150
–  Apotheke am Dürrbach, St.Josef-Str. 4, Wü-Oberdürrbach, Tel.  

97414     
Di., 12. Feb.
–  Mozart-Apotheke am Dom, Plattnerstr. 3, Würzburg, Tel. 54472
–  VitaFit-Apotheke am Krankenhaus, Karlstadt, Gemündener Str. 

10, Tel. 09353/983074    
Mi., 13. Feb.
–  St. Kilians-Apotheke, Sanderstr.3, Würzburg, Tel. 54940
–  Maternus-Apotheke, Würzburger Str. 22 A, Güntersleben, Tel. 

09365/9939
–  Markt-Apotheke, Turmstr.1, Zellingen, Tel. 09364/1415
Do., 14. Feb.
–  alpha-plus-Apotheke, Kaiserstraße 22, Würzburg, Tel. 53115
–  Franken-Apotheke, Langgasse 10, Karlstadt, Tel. 09353/7692
Fr., 15. Feb.
–  Luitpold-Apotheke, Rottendorfer Str. 4, Würzburg, Tel. 50027
–  Brunnen-Apotheke, Am Tiefenweg 2, Karlstadt, Tel. 09353/3637
Sa., 16. Feb.
–  Sonnen-Apotheke, Hans-Löfler-Str. 8, Würzburg, Tel. 71765
–  Turm-Apotheke, Billingshäuser Str.2, Zellingen, Tel. 09364/9946
So., 17. Feb.
–  Glocken-Apotheke, Kaiserstr. 13, Würzburg, Tel. 50166
–  Rudolph-Glauber-Apotheke, Karlstadt, Neue Bahnhofstr. 24, Tel. 

09353 / 984880    
Mo., 18. Feb.
–  Röntgen-Apotheke, Juliuspromenade 58, Würzburg, Tel. 56905
–  Nikolaus-Apotheke, Nikolaus-Fey-Str., Veitshöchheim, Tel. 92133 

Gemeinsame Gottesdienstordnung
St. Vitus – Kuratie Heiligste Dreifaltigkeit

Veitshöchheim/Gadheim
vom 9. 2. 2019 bis 17. 2. 2019
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Sa., 9. 2. 
St. Vitus 18.00 Uhr  Vorabendmessfeier – Erika Geißler 3. SG, 

Familien Rita Pollach und Scheller u. An-
geh.

So., 10. 2. – 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS
St. Hedwig 10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Kuratie 10.00 Uhr  Messfeier, Start zum Familientag der 

Erstkommunionkinder – † der Fam. Stock 
und Knorr, Petra Liebler und † Angeh.

Di., 12. 2. 
St. Vitus   9 00 Uhr Messfeier
Mi., 13. 2. 
Gadheim 18.30 Uhr Messfeier

Do., 14. 2. 
St. Hedwig 10.00 Uhr Messfeier – Alois Mohrmann
Fr., 15. 2. 
Kuratie   9.00 Uhr Messfeier
Sa., 16. 2. 
Kuratie 17.30 Uhr Rosenkranz
Kuratie 18.00 Uhr  Vorabendmessfeier – Helene Böpple (be-

stellt vom Frauenkreis), Adalbert Mohr, 
Franz und Anna Klement, Simon Zenkel

So., 17. 2. – 6. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Kuratie   9.00 Uhr  Messfeier – Alfred Pfahler
St. Hedwig 10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier 
St. Vitus 10.30 Uhr  Messfeier – 3. SG für Mathilde Weidner, 3. 

SG für Günther Scheuring, Isolde u. Ludwig 
Emmerling u. Angeh., Friedrich u. Mathilde 
Schneider u. Maria Schäfer [S], Beate u. 
Ludwig Wagenhöfer u. Angeh.

Seelsorge: Pfr. Robert Borawski, Pfr. i.R. Josef Kraft, 
Gemeindereferentin Roswitha Hofmann

Diakon Frank Elsesser

Termine und Mitteilungen  
vom 9. Feb. mit 17. Feb. 2019

Di., 12. 2.
  9.30 Uhr Tanzen im Pfarrsaal, ebenso am 19. 2. u. 26. 2.
Mi., 13. 2.
  9.00 Uhr Frauenfrühstück im Kl. Pfarrheim
Fr., 15. 2.
19.00 Uhr Töpfern im Kl. Pfarrheim, ebenso am 22. 2. u. 1. 3.

KOMMUNION
Fr., 8. 2.
16.00 Uhr Gemeinschaftstreffen im Pfarrsaal der Kuratie
Sa., 9. 2.
10.00 Uhr  Gemeinschaftstreffen im Pfarrsaal der Kuratie
So., 10. 2.
10.00 Uhr Familientag Erstkommunionkinder im Pfarrsaal der 

Kuratie
Mi., 13. 2.
16.30 Uhr Weggottesdienst der Kommunionkinder in der Kura-

tie-Kirche
Do., 14. 2.
16.30 Uhr Weggottesdienst der Kommunionkinder in der Vi-

tus-Kirche
In der Zeit vom 13. 2.–27. 2. 2019 liegen die Haushaltspläne der 
Pfarrei St. Vitus und Kuratiegemeinde Hlst. Dreifaltigkeit zur öf-
fentlichen Einsichtnahme aus. Wer die Haushaltspläne einse-hen 
möchte, vereinbart bitte während der Sprechzeiten telefo-nisch 
einen Termin (Tel. 92150).

Für Krankensalbungen und in Notfällen, bei denen ein Priester 
gewünscht wird, rufen Sie bitte im Pfarrhaus Veitshöchheim, 

Herrnstr. 1 an: Tel. 0931/9 21 50

Sprechzeiten in den Pfarrbüros
St. Vitus (Tel. 0931/9 21 50 / FAX 0931/99 123 45):

Dienstag von 9.30–11.30 Uhr / Donnerstag von 17.00–18.00 Uhr
Kuratie (Tel. 9 17 88 nur zu den Sprechzeiten): 

Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr / Freitag von 9.30 bis 10.30 Uhr

Gemeindereferentin Frau Hofmann erreichen Sie  
werktags telefonisch unter 0931/46 55 98 65.

Unsere Bankverbindungen:
Pfarramtskonto St. Vitus 

VR-Bank, IBAN: DE15 7909 0000 0005 7083 03
Pfarramtskonto Kuratie

VR-Bank, IBAN: DE93 7909 0000 0207 1309 88

E-Mail-Adresse: st-vitus.veitshoechheim@bistum-wuerzburg.de
Internet: www.veitshoechheim-kirchen.de

  Kath. Militärseelsorge

Guten Tag, der Katholische Militärdekan aus 
München Herr Militärdekan Artur Wagner und 
auch unsere Dienststelle Katholisches Militär-
pfarramt Veitshöchheim möchten uns bei allen 
für das gute Gelingen und für die große Unter-

stützung am Weltfriedenstag am Donnerstag, den 31. 1. 2019, um 
10.30 Uhr im Dom zu Würzburg bedanken. 

Gleichzeitig möchten wir schon heute auf den Termin des nächsten 
Weltfriedenstages hinweisen. 
Er indet statt: 
Am Donnerstag, den 30. 1. 2020, um 10.30 Uhr im Dom zu Würz-

burg.

Elmar Fries, Pfarrhelfer 

  Ministranten Veitshöcheim

T-Stuben Programm
Samstags von 19–21 Uhr (ab 12 Jahre)
Wo: in der T-Stube, an der Kuratie Kirche
Samstag, den 9. 2., Art Attack
Samstag, den 16. 2., College Party

(Infos & Anmeldungen unter ministranten.vhh@web.de)

Evang.-Luth. Kirchengemeinde  
Veitshöchheim mit Güntersleben  
und Thüngersheim

Wochenspruch: Kommt her und sehet an die Werke Gottesd, der 
so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.    Ps 66,5

Gottesdienste: 
4. Sonntag vor der Passionszeit, 10. 2.:
10.15 Uhr Gottesdienst in der VITUS-Kirche!!! (Wiesheu)
Septuagesimae, 70 Tage vor Ostern, 17. 2.:
10.15 Uhr Gottesdienst in der Kuratie (Wiesheu)

TERMINE (bitte Orte beachten!)
Frauenfrühstück in Güntersleben: Sa., 9. 2., von 9.30–12.00 
Uhr im Lagerhaus. Wie gut kennen Sie Ihre Nachbarn? Lernen Sie 
unsere syrischen Mitbürgerinnen beim gemeinsamen Frühstücken 
mit landestypischen Spezialitäten kennen.
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Seniorenkreis: Di., 12. 2.: 14.00 Uhr in der Caritas Sozialstation 
am Bahnhof. Bei Kaffee und Kuchen erfahren Sie von Diakonin 
Grunwald Wissenswertes rund um Fasching, Karneval & Co. 

Gesprächskreis über Gott, den Glauben und das Leben: Mi., 
20. 2., um 19.30 Uhr im Pfarramt. Thema: Die Gottesknechtslieder 
in der Befreiungstheologie. Leitung: Pfr. Wolfrum.

Ma(h)lzeit, der gemeinsame Mittagstisch: Mit der richtigen Gesell-
schaft schmeckt es allen besser! Künftig ist der Tisch an einem 
Dienstag gedeckt. Im Februar der 26. 2. um 12.00 Uhr. Es gibt 
Fränk. Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, Pirsichschaum, 
Kaffee und Getränke für 6,50 €. Ort: Caritashaus St. Hedwig, Würz-
burger Str. 79. Anmeldung bei M. Hohmeier: 0931-950685 bis 22.02.

Konirmandinnen und Konirmanden:
Fr., 23. 2., Koni-Tag: 9.30 bis 13.00 Uhr. KiTa Menschenskinder, 
Leichtackerstraße 4.

Kinder, Jugend und Familien:
Gottesdienst für Kleine und Große: So., 24. 2., um 10.15 Uhr in 
der Kuratiekirche. Der Fasching indet auch bei uns in der Kirche 
statt. 
Kunterbunte Kinderkirche: Gibt es wieder im März: So., 31. 3., 
um 10.30 Uhr. 

„Gemeinsam unterwegs“
Besuch im Theater Augenblick Würzburg: Am Do., 21. 2., um 10 
Uhr wird das Stück „Gebrochenes Eis“ gespielt. Eintritt 10 Euro. An-
meldung bei Barbara Reich-Scholz. Anfahrt in Fahrgemeinschaften.
Auskünfte zu weiteren Terminen für das Frühjahr 2019 bei Barbara 
Reich-Scholz, Tel. 0931 91597. 

Kirchenvorstands-Klausurtagung: Fr., 15. 2., bis So., 17. 2., in 
Schmerlenbach. Die seelsorgerlicheVertretung vor Ort für Pfr. Wol-
frum liegt bei Pfr. Lezuo aus Lengfeld. Tel. 0931-271000.

Ev.-Luth. Pfarramt, Günterslebener Str. 15, Veitshöchheim, im 
Neubau im Hof der Christuskirche:
BÜROZEITEN: Mi: 10.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00; Fr. 10.00–
13.00 Uhr. Wenn wir wegen der Bauarbeiten nicht im Büro erreichbar 
sein sollten, nutzen Sie bitte die Mobilnummer und E-Mail von Pfr. 
Wolfrum. 
Kontakt:
Pfarramt (0931) 91313; Fax (0931) 91319; pfarramt.veitshoech 
heim@elkb.de ; 
Pfarrer Sebastian F. Wolfrum: mobil NEU: 0151-56047349, sebas 
tian.wolfrum@elkb.de ; 
Diakonin Claudia Grunwald : 0931-46547847, claudia.grunwald@
elkb.de;

Worte zum Nachdenken: Nichts widersteht, Berge fallen und Meer 
weichen vor einer Persönlichkeit, die handelt.  (Émile Zola)

    Ministranten Veitshöcheim

Wichtige Information zur Einschulung!
Die Grundschule Veitshöchheim 
lädt alle Eltern der Schulneulinge
ganz herzlich zu einem Informationsabend ein.
Er indet am Mittwoch, den 20. 2. 2019,

um 19.30 Uhr im Musiksaal der Mittelschule
(oberstes Stockwerk, Raum 72/73) statt.
 Stefan Dusolt, Rektor

  1. Bowling-Club   
Veitshöchheim e. V.
Internet: www.bc-veitshoechheim.de

1. Mannschaft verteidigt Platz 2
Am vorletzten Spieltag der Saison konnte unsere Mannschaft den 

2. Platz in der Tabelle verteidigen. Die ersten beiden Spiele gegen 
Franken Kitzingen (791-836) und gegen Geldersheim (711-753) 
wurden trotz guter Leistungen verloren. Das Team kämpfte weiter 
und wurde in den folgenden Spielen auch dafür belohnt. Gegen 
Rottendorf (781-741), Großlangheim (776-754) und Mainfranken 
Bamberg (820-625) konnten drei Siege in Serie eingefahren 
werden. Im sechsten Spiel leistete sich die Mannschaft einen für 
diese Saison typischen Aussetzer. Denn Aussetzer wie diese 
ziehen sich durch die Saison wie ein roter Faden und kosten 
neben Spiel- auch immer wieder Bonuspunkte und verhindern so 
eine bessere Position. Nun zum Spiel, Gegner Fortuna Kitzingen 
konnte bis zu diesem Spiel keinen Sieg einfahren und auch gegen 
uns begannen sie äußerst schwach. Anstatt die Möglichkeiten zu 
nutzen, um den Gegner unter Druck zu setzen, leisteten wir uns 
immer wieder Leichtsinnsfehler und bauten die Kitzinger weiter 
auf, bis sie an den Sieg glaubten und am Ende auch das nötige 
Glück hatten. Mit 635-681 verloren wir am Ende deutlich und was 
noch schlimmer war, in der Wertung der Bonuspunkte mussten wir 
den ersten Platz an Geldersheim abgeben. Im letzten Spiel gegen 
Bowlinghaus Bamberg wurden die letzten Kräfte mobilisiert und da 
die Oberfranken das Spiel am Ende wegschenkten, konnten wir den 
vierten Sieg einfahren (745-709). Mit 15 Gesamtpunkten büßten wir 
nur einen Punkt auf unseren Verfolger Franken Kitzingen ein. Der 
letzte Spieltag indet am 24. Februar in Bamberg statt.  
Einzelergebnisse: Andreas Pfaff 1.350 Pins (Schnitt 192), Horst 
Maack 1.327 (190), Eddie Anderson 1.322 (189) und Jürgen 

Vierheilig 1.260 (180)

2.Mannschaft rückt in der Tabelle weiter vor
Unsere 2. Mannschaft konnte am 7. Spieltag vier von fünf Spielen 
gewinnen. Nur gegen Spitzenreiter Geldersheim 3 musste sich 
das Team geschlagen geben. In der Tabelle konnte ein Platz gut 
gemacht werden und der Rückstand auf den dritten Platz wurde auf 
drei Punkte verkürzt. Somit besteht am letzten Spieltag (10. März 
Schweinfurt) noch die Chance auf den dritten Platz.
Einzelergebnisse: Ralf Pfaff 922 (185), Gerd Gerhard 837 (168), 
Donald Ebert 835 (167) und Roland Pfaff 829 (166)

1. Vorsitzender Andreas Pfaff

         TSV 1860 München-Fanclub   
„Veitshöchheimer Löwen 1977

Einladung zur Jahreshauptversammlung der 
Veitshöchheimer Löwen am Freitag, 15. Februar 
2019, um 19 Uhr im Ristorante Etna, Würzburger 

Straße 65
Tagesordnung
1. Begrüßung durch Vorstandschaft
2. Totengedenken
3. Rechenschaftsbericht
4. Rückblick und Ausblick
5. Wahlen der Vorstandschaft
6. Wünsche, Anträge, Verschiedenes

mailto:pfarramt.veitshoechheim@elkb.de
mailto:pfarramt.veitshoechheim@elkb.de
mailto:finn.wolfrum@elkb.de
mailto:claudia.grunwald@elkb.de
mailto:claudia.grunwald@elkb.de
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           Katholischer Deutscher Frauenbund  
Veitshöchheim 

Spielenachmittag: 
Wir treffen uns immer mittwochs. Nächste Termin 
am 20. Februar 6. März und 20. März um 14.00 in 

der Sozialstation. Kommen sie einfach vorbei! Wir freuen uns auf 
Sie.  Ihr Spielenachmittagsteam

Mädelsabend
„Der Junge muss an die frische Luft“ Donnerstag, 21. 2. 2019, 
16.00 Uhr Kino Central – Autobiographie über Harpe Kerkeling
Wir bilden Fahrgemeinschaften! Bitte anmelden bei Erika Blankart, 
0931 3292104

Es ist wieder soweit! Wir laden ein zum Faschingsnachmittag im 
Seniorenheim St. Hedwig am Mittwoch, dem 27. Februar 2019, 
um 14.30 Uhr. Die Bewohner von St. Hedwig freuen sich wieder auf 
einen bunten Nachmittag mit lustigen Beiträgen, Liedern zum Mit-
singen und Mitschunkeln und natürlich auf selbstgebackenen Ku-
chen zum Kaffee. Wollen Sie einen Kuchen backen oder mithelfen? 
Ich freue sich auf Ihren Anruf: Erika Blankart 3292104

Hinweis/Vorausschau:
Freitag, 8. März .2019, 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr – „bewegen“
Der KDFB lädt ein für die Themen Lohngerechtigkeit, Frauensolida-
rität, Verantwortung, Glaube und Weihe gemeinsam auf die Straße 
zu gehen! 
Feiern Sie mit uns und lassen sich anstecken mit der Magie von 
Frauenpower!

Bitte vormerken: Jahreshauptversammlung am Dienstag, 19. 
März 2019, 19.30 in der Sozialstation 

Hinweis Vorausschau: 
Regionaler Bildungstag Würzburg-Nord – Bewegen
14. 3. 2019, 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Der Frauenbund ist eine kirchliche, politische und gesellschaftliche 
Größe, die bereits viel bewegt hat und noch vieles bewegen will. 
Wer begeistert und bewegt ist und das nach außen sichtbar macht, 
steckt andere an. Wenn in mir eine Idee leuchtet und ein Feuer da-
für brennt, dann gelingt sie und ich wecke bei anderen Interesse, sie 
schließen sich an und machen mit! Bei den Regionalen Bildungsta-
gen im Frühjahr 2019, geht es um die Fragestellungen: Was bewegt 
mich? Was will ich bewegen? Auf welche neuen/anderen Frauen, 
die bisher nicht im Blick des KDFB waren, kann ich zugehen und 
sie ansprechen? Welche Schritte kann ich mit meinem Zweigver-
ein oder in Gemeinschaft mit einem Nachbarzweigverein gehen? 
Wo und wie mache ich uns sichtbar? Bewegen wir gemeinsam den 
Frauenbund – lassen wir uns bewegen und bewegen wir andere!
Referentin: Andrea Bertran, Bildungsreferentin des KDFB
Pfarrheim, Mainaustraße 17, 97276 Margetshöchheim
Mitglied 5 €, Nichtmitglied 10 € /Anmeldung bei Erika Blankart 0931 
3292104

Zu allen unseren Veranstaltungen sind Gäste immer herzlich 
willkommen! Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.
veitshoechheim.frauenbund-wuerzburg.de 

Vorstandssitzung am 19. Februar 2019
Der Vorstand der Kolpingsfamilie trifft sich am Dienstag, 
19. Februar 2019, um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung, 
ehemalige Hausmeisterwohnung, zu seiner nächsten Sitzung. 
Selbstverständlich sind auch diesmal interessierte Vereinsmitglieder 
wieder herzlich willkommen. Das Leitungsteam der Kolpingsfamilie

Frauen-Stammtisch am 26. Februar 2019
Die Frauen und Freundinnen der Kolpingsfamilie treffen sich zu 
ihrem allmonatlichen Frauen-Stammtisch wie gewohnt am letzten 
Dienstag im Monat, nämlich am Dienstag, 26. Februar 2019, um 
19.00 Uhr. Treffpunkt ist diesmal der Ratskeller. Ansprechpartne-
rin: Bärbel Stach.

Bitte schon jetzt vormerken: Kolping-Frauentag am 16. März 
2019
Der 19. Kolping-Frauentag im Diözesanverband Würzburg am 
Samstag, 16. März 2019, – exakt 74 Jahre nach der Zerstörung 
des alten Würzburg in der Bombennacht vom 16. März 1945 – steht 
unter dem Motto „Versöhnung“. Auch wenn dieser Termin noch in 
weiter Ferne erscheint, sollten sich interessierte Frauen angesichts 
der stets großen Nachfrage umgehend bei Doris Mengling-Lutz, 
Tel. 95298, bzw. über unserer E-Mail-Adresse: kolping-vhh@web.
de anmelden. Das genaue Programm und die Angebote dieser Ver-
anstaltung, welche im Kolping-Center Mainfranken, Würzburg im 
Zeitraum von 10.00 Uhr – 16.30 Uhr stattindet, können unter dem 
Link www.kolpingwerk-mainfranken.de/kolpingwerk/veranstaltungen 
eingesehen werden.

Samstag, 16. 2. 2019, 18.00 Uhr, NaturFreundehaus, Sendel-
bachstr. 146, Veitshöchheim
Fackelwanderung für Kinder mit Ihren Eltern rund ums Natur-
Freunde-Haus
Freunde herzlich willkommen. Infos/Anmeldung: natalie.durhack@
naturfreunde-wuerzburg.de

Sa., 23. 2. 2019, 14.30 Uhr, NaturFreundehaus, Sendelbachstr. 
146, Veitshöchheim
Monatstreffen im NaturFreundehaus: Unser Hausumbau
Infos zum Thema Umbau und Erweiterung des NaturFreunde-Hau-
ses ….
… und unser Hüttenwirt ist auch dabei, damit wir Ihnen etwas an-
bieten können!

Sa., 9. 3. 2019, 13.00 Uhr, NaturFreundehaus, Sendelbachstr. 
146, Veitshöchheim
Fischessen in der Hütte. Anmeldung erforderlich

Bitte vormerken:
Samstag, 16. 3. 2019, 17.00 Uhr im Sängerheim Unterdürrbach, 
Unterdürrbacher Straße 278: Jahresversammlung

 Trainingszeiten entnehmen Sie bitte dem Internet unter: 
www.svveitshoechheim.de

mailto:kolping-vhh@web.de
mailto:kolping-vhh@web.de
http://www.kolpingwerk-mainfranken.de/kolpingwerk/veranstaltungen
mailto:natalie.durhack@naturfreunde-wuerzburg.de
mailto:natalie.durhack@naturfreunde-wuerzburg.de
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Termin zum Vormerken
Generalversammlung am 29. 3. 2019 um 19.00 Uhr im Vereinsheim.

Aktive:
Die Vorbereitung zur Rückrunde hat begonnen.

Alte Herren:
Beim innerörtlichen Turnier hat unsere Mannschaft unter den Na-
men „Alte Knackeer“ den dritten Platz belegt.
Am Erfolg beteiligt waren: Dominik Marschalek (Tor), Viktor Jazev, 
Klaus Pikos, Kadija Skopljak, Jürgen Metzger, Korhan Canbolat, 
Kristijan Fotak, Manfred Müller und Martin Issing.

 Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim
www.tanz-sport-garde.de
Fastnachts-Telegramm der Tanz-Sport-Garde
Bereits am Freitag bereicherte unsere Ü15-Garde 
mit ihrem Marschtanz die Fastnacht in Ochsen-
furt. Unser Elferrat bedankt sich beim OCC für die 

Einladung. Der Kleinrinderfelder Karneval Club feierte seine erste 
Prunksitzung unter dem Motto Engel und Teufel. Getreu diesem 
Thema schwebte unsere Solistin Nina bei ihrem Tanz „engelsgleich“ 
über die Bühne. So wurde der erste Gastauftritt der Session unseres 
Tanzmariechens Nina vom „verzauberten“ Publikum mit viel Applaus 
belohnt. Unsere Cowboys und Saloon-Girls des Ü15-Schautanzes 
„Alles nur wegen dieser Lola!“ bilden bereits im zweiten Jahr eine 
Tanzgemeinschaft mit den Carneval-Freunden-Zellerau. So war 
es eine besondere Freude bei der Familiensitzung und bei der 1. 
Abendsitzung im 44. Jahr der Vereinsgeschichte des CFZ dabei zu 
sein. Im Pfarr- und Gemeindezentrum Heiligkreuz rockten die Tän-
zerinnen den Saal und das Publikum wurde mit der schwungvollen 
Darbietung aus dem wilden Westen bestens unterhalten. 
Auch der sportliche Aspekt kam am Wochenende nicht zu kurz. 
Unsere Tänzerinnen der Jugendgarde haben am 20. Kattiller-Tanz-
turnier teilgenommen. In der Kategorie Schautanz zeigte unsere 
Jugendgarde unter dem Motto: “Emoji! Und wer bist du?“ ihr Können. 
Auch unser Tanzmariechen Nina Reiniger stellte sich in Attendorn 
der Konkurrenz. Wir sind sehr stolz auf die gezeigten Leistungen. 
Vielen Dank für die Unterstützung durch die mitgereisten Fans, Be-
treuer und Trainer.

Dr. Sabine Engelbrecht-Feser, Pressereferentin

Der frühe Vogel fängt den Wurm…
Die Bewerbungsphase für das nächste Freiwillige Soziale Jahr 
(Beginn 26. 8. 2019) ist eröffnet! Die TG Veitshöchheim besetzt auch 
in diesem Jahr wieder – zum 14. Mal in Folge – eine Stelle für ein 
„Freiwilliges Soziales Jahr im Sport (FSJ)“. Dieses Jahr bietet 
Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Sportarten mit unterschied-
lichen Altersgruppen, Einblicke in die Vereinsverwaltung und Mithilfe 
bei der Organisation und Durchführung von Vereinsveranstaltungen. 
Zusätzlich enthält das Jahr fünf interessante Seminarwochen mit 
Übungsleiterausbildung im Kreise vieler gleichgesinnter Jugend-
licher. Für alle FSJler*innen war und ist dieses abwechslungsreiche 
Jahr spannend und oft richtungsweisend für die beruliche Zukunft! 

Bewerbungsstart ab 15. 1. 2019
Bewerbungsphase bis 1. 4. 2019
Informationen:  www.bsj.org. 
„Freiwilligendienste“ / „Bewirb Dich hier“ / „Standort Veitshöchheim“…
Bewerbt Euch jetzt!
Fragen gerne an: sport@tgveitshoechheim.de

Ruth Lehrieder, Vorstand Sport

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Liebe Mitglieder! 
Die Geschäftsstelle ist am Montag, 18. 2., und Dienstag, 19. 2. 
2019, wegen Urlaub geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis. 

EINLADUNG
zur 29. Ordentlichen Abteilungsversammlung der Fitness und 
Kraftsportabteilung der TGV am Donnerstag, 21. 2. 2019, um 
20.30 Uhr im Gemeinschaftsraum, Wolfstalstraße 47
Tagesordnung
1. Begrüßung
2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähig-

keit sowie Genehmigung der Tagesordnung
3. Protokoll der 28. Ord. Abteilungsversammlung
4. Berichte
5. Antrag zur Entlastung der Abteilungsleitung
6. Neuwahlen
7. Termine für 2019
8. Wünsche und Anträge, Verschiedenes
Das Training am Donnerstag, 21. 2. 2019, ist daher nur bis 
20.00 Uhr möglich. Die Abteilungsleitung

Neues vom Handball
Herrenmannschaft weiterhin ungeschlagen. 
Die erste Männermannschaft hat sich am Samstagabend souverän 
mit 28:20 (19:11) gegen die Reserve aus Schweinfurt durchgesetzt. 
Den Grundstein für den Erfolg hat das Team direkt zu Beginn des 
Spiels in der Ab-wehr gelegt; lediglich zwei Tore ließ der starke 
6:0-Block in den ersten 17 Minuten zu, während zu diesem Zeit-
punkt bereits 10 Tore für Maintal zu Buche standen. Danach fand 
Schweinfurt besser ins Spiel und konnte die Partie ausgeglichener 
gestalten und kamen beim 13:8 wieder auf fünf Tore heran. Doch 
gegen die druck-vollen Angriffe, besonders über die zweite Welle, 
fanden sie kein Mittel, sodass die Maintaler bis zur Pause wieder auf 
19:11 erhöhten. Der zweite Durchgang war auf Maintaler Seite durch 
zunehmende Ungenauigkei-ten im Angriff geprägt. Zwar konnte 
man Schweinfurt immer auf Distanz halten, mit einer größeren Kon-
se-quenz vor dem Tor, wäre ein deutlicheres Ergebnis trotzdem 
möglich gewesen. Das nächste Spiel bestreiten die Maintaler am 16. 
Februar um 20 Uhr zuhause gegen den TV Königsberg, wo auf die 
gute Leistung vom Schweinfurt-Spiel aufgebaut werden soll.

Spielplan unserer Teams für die kommenden Wochenenden
Tag, Datum, Zeit Halle  Liga, Heimmannschaft – Gastmann-

schaft
Sa.,   9. 2., 14.30 210025 ÜBL MC TSV Bergrheinf. – HG Maintal 
So., 10. 2., 15.30 210080 Frauen TSG Estenfeld II– HG Maintal
Sa., 16. 2., 13.15 210223 BZL MD TV Marktsteft – HG Maintal
Sa., 16. 2., 18.00 TGV Frauen HG Maintal – MHV Schweinf.09 II
Sa., 16. 2., 20.00  TGV Männer1 HG Maintal – TV Königsberg 
So., 17. 2., 10.30 SSZ ÜBL WB HG Maintal – SpVgg Giebelstadt

http://www.bsj.org
mailto:sport@tgveitshoechheim.de
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Sa., 16. 2., 12.00 SSZ  ÜBL MC HG Maintal – JSG Würz-
burg-Lengfeld

Sa., 16. 2., 15.15 SSZ ÜBL MA HG Maintal – HSG Mainfranken
SA., 16. 2., 17.00 SSZ  BZK M HG Maintal II (a.K.) – TV Ochsen-

furt II
www.hgmaintal.de oder Infomail auch an leiter@hgmaintal.de.

Da beantworten wir gerne eure Fragen.
R. Sachse, Abteilungsleiter TGV Handball

Herren Bezirksliga Gruppe 1 – West
TSV Rottenbauer – TG Veitshöchheim II  8:8
Nach einem Sieg und einer Niederlage zum Rückrundenauftakt 
ging es zum Auswärtsspiel nach Rottenbauer. Nach dem 8-8 Un-
entschieden im Hinspiel sollte es auch im Rückspiel knapp zuge-
hen. Nach den Doppeln lagen wir leider 1-2 hinten, Helmer/Claus 
gewannen ihr Doppel in 5 Sätzen während Christian/Kristijan in 3 
Sätzen verloren und Jürgen/Holger sich unglücklich mit 9-11 im 5. 
Satz geschlagen geben mussten. In den Einzeln schaffte es dann 
keine Mannschaft sich abzusetzen. Rottenbauer war hier ausge-
glichener aufgestellt und auf unserer Seite konnten sich Helmer, 
Jürgen und Holger mit jeweils 2 Einzelsiegen und Claus mit einem 
Sieg auszeichnen. Mit einer 8-7 Führung für uns ging es dann in das 
entscheidende Schlussdoppel. Hier gingen die ersten beiden Sätze 
verloren, bevor Helmer/Claus besser ins Spiel fanden und den 3. 
Satz gewinnen konnten. Im 4. Satz konnten dann leider 3 Satzbälle 
zum Satzausgleich nicht genutzt werden und Rottenbauer konnte 
zum 8-8 ausgleichen. Insgesamt ein verdientes Unentschieden.
Punkte: Bähr/Reder 1, Bähr 2, Reder 1, Füller 2, Dexler 2

Jahresversammlung der Abteilung Turnen am Samstag, 16. 2. 
2019, 19.00 Uhr im Nebenraum des „Tiramisu“, Wolfstalstr. 47
Dazu sind Eltern, Übungsleiter und alle Interessierten sehr herzlich 
eingeladen! 
Es stehen verschiedene wichtige Tagesordnungspunkte auf dem 
Programm: Jahresplanung/ Perspektive, Vorbereitung der Wett-
kämpfe, Neuwahl der Abteilungsleitung…!
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Eltern der min-
derjährigen Kinder stimmberechtigt sind.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Abteilungsleiters
3. Berichte aus den Turngruppen
4. Bericht Finanzen
5. Neuwahlen Abteilungsleitung
6. Planung Turnjahr 2019
7. Sonstiges, Wünsche und Anträge
Bis dahin; wir freuen uns sehr auf euer Kommen!

Abteilungsleitung Turnen der TGV   

Nächster Kurs! 
Zumba-Instructor, Carolin Schrader, lädt ein zum Zumba-Kurs 
1-2019!
Aufgrund Verhinderung der Übungsleiterin machen wir eine drei-
wöchige Pause und beginnen nach den Faschingsferien:
Am Montag, 11. 3. 2019, geht’s weiter… 18.00 – 19.00 Uhr, 
TGV-Halle, Wolfstalstraße

Zehn Kursstunden nur mit Anmeldung
Alle 10 Termine im Überblick:
11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4., 8. 4.
Osterferien – kein Zumba!
29. 4., 6. 5., 13. 5., 20. 5., 27. 5. 2019
Fragen an ÜLin Carolin Schrader?
Mail: caro.schrader@gmx.de
Anmeldung ab sofort möglich, tel. 0931 91598 (bitte AB nutzen)
Mail: ofice@tgveitshoechheim.de
Zahlung nur über SEPA-Lastschrift!
Kursgebühr Mitglieder: 25,00 €
Kursgebühr Nichtmitglieder: 45,00 €
Ausprobieren oder wieder mitmachen!
Viele Grüße und viel Spaß wünscht

Ruth Lehrieder, Vorstand Sport

                    Veitshöchheimer   
Carneval-Club 1966 e.V.
Mitglied im BDK, FVF und NEG

VCC – Prunksitzungen 2019 – Teil 1 von Dreien 
geschafft!

Am Sa., 2. 2. 2019, eröffnete Clubpräsidentin Conny Lyding in 
den Mainfränkensälen Veitshöchheim die 1. VCC-Prunksitzung und 
entzündete gemeinsam mit den anwesenden Gästen aus Nah und 
Fern ein Feuerwerk der Gute Laune. Sitzungspräsident Erhard 
Sungl moderierte das närrische Spektakel und führte mit witzigen 
Sprüchen durch einen bunten Abend, gespickt mit mitreißenden 
Tanzdarbietungen und frechen Büttenreden.
Maßgeblich beteiligt an diesem humorvollen und erlebnisreichen 
Abend waren u.a. die Gastgesellschaften KV WeinGenießerClub 
Nordheim, Faschingsfreunde Greußenheim, der FCT Thüngers-
heim, die AKG Aschfeld, die VCC-Garden, das VCC-Männerbal-
lett, die VCC- Hupfdohlen, die VCC-Trendsetter, VCC-Bütten-
redner Rudi Zott mit seinem Schuhkarton, „Flocki“, alias Werner 
Siebentritt, VCC-Nachwuchs Jan Lyding, als pubertierender Teen-
ager,  der Verwandlungskünstler Stefan Dietrich, die Ture-Dan-
cers, Pauline Büttner als „Whats-App-Queen“, Nachtwächter El-
mar Nun, arbeitsloser Sitzungspräsident Bernd Kleinschnitz, die 
Veitsbacher Schlappsäue, die Schlappsau-Dudler, sowie unsere 
Helfer vor und hinter den Kulissen….. und „Sie – unser Publikum“.
Wir freuen uns bereits auf das kommende Wochenende mit Teil 2 
und 3 unserer närrischen Prunksitzungen. Wer noch keine Karte 
hat, kann sein Exemplar gerne noch bei uns reservieren: schrift-
fuehrer@vcc1966.de oder 0931-47087664 (Anrufbeantworter)

34. Unterfränkische Narren-Nachwuchssitzung in Aschaffenburg
Noch erschöpft von der Prunksitzung am Vorabend, starteten am 
Sonntagmorgen die VCC-Kids von der Weißen und Roten Garde mit 
ihren Trainern und Betreuern in Richtung Aschaffenburg. Als Fans 
an Bord waren auch Clubpräsidentin Conny Lyding und 3. Club-
präsidentin Sigrid Mahlmeister, sowie einige Eltern. Im Bürgerhaus 
Aschaffenburg fand am So., den 3. 2. 2019, die 34. Unterfränki-
sche Narren-Nachwuchs-Sitzung statt, zu der unsere tanzende 
VCC-Jugend mit 3 Beiträgen beitrug.
Voller Stolz präsentierte unsere Weiße Garde als erstes den ein-
studierten Marschtanz. Als wildgewordene Horde Indianer vom 
„Stamm der VCC-ianer“ stürmte die Weiße Garde des VCC erneut 
die Bühne. Zu guter Letzt verzauberte die Rote Garde des VCC mit 
ihrem Schautanz „Alles nur geträumt“ noch das Publikum, bevor 
alle wieder die Rückreise antraten. 

Vormerkung Kinderfasching 2019
Nach kurzer Pause wird es am Samstag, 2. März 2019, wieder 
einen Kinderfasching in Veitshöchheim geben. Näheres hierzu 
erfahren Sie in Kürze hier im Blättle.

mailto:schriftfuehrer@vcc1966.de
mailto:schriftfuehrer@vcc1966.de
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VDK Ortsverband Veitshöchheim   

Liebe VdK-Mitglieder und Nichtmitglieder,
Am Dienstag, den 19. 2. 2019, indet eine Veranstaltung um 17.30 
Uhr in der Gaststätte: „Tiramisu“ statt.
Die Sport Therapeutin Frau Isabella Griebl, vom Fitness Club SVW 
05 hält einen Vortrag zum Thema: REHA SPORT – was ist Reha 
Sport? Wie kann ich am Reha Sport teilnehmen?
Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme.
Eine schöne Zeit wünscht

Monika Boguslawski, Schriftführerin

Birkentalstammtisch   
am Mittwoch, 13. Februar 2019
Liebe Besucher des Birkentalstammtisches,
wir laden recht herzlich zu unserem monatlichen Birkentalstamm-
tisch am Mittwoch, 13. Februar 2019, um 19.00 Uhr in das Restau-
rant Sonnenschein an der Mainlände ein. Wir sind ein offener Kreis 
von Mitbürgern aus dem Birkental, die sich für unsere Kommunal-
politik interessieren und sich darüber miteinander austauschen. 
Und wir schauen auch gerne einmal über den „Tellerrand“ hinaus! 
Unser Treffen indet schon seit vielen Jahren statt und fördert unse-
re freundschaftliche Verbundenheit und unser nachbarschaftliches 
Miteinander. Natürlich freuen wir uns auf neue Besucher, auf Mit-
bürger die zugezogen sind und auch besonders auf all jene, die 
schon immer einmal vorbeischauen wollten. Sie sind uns alle recht 
herzliche willkommen! Wir hören uns ihre Meinung und ihre Anlie-
gen an und geben auch Auskunft auf ihre Fragen, soweit wir mit 
unserem Wissen und unserem Kenntnisstand dazu beitragen kön-
nen. Wir freuen uns auf sie!

Ihre Gemeinderätinnen Marlene Goßmann und Gertraud Azar

 
SPD-Ortsverein Veitshöchheim
Fraktions-Vorbesprechung der Gemeinde-
ratssitzung
Wir laden alle Mitglieder und interessierte 
Bürger zur Vorbesprechung der nächsten Ge-
meinderatssitzung ein und treffen uns dazu 

am Montag, 11. Februar, um kurz vor 19.00 Uhr an der Eingangs-
türe des Rathauses. Wir freuen uns, wenn wir mit ihnen die Ta-
gesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung gemeinsam beraten 
können. Sollte ein interessierter Besucher jedoch ein persönliches 
Anliegen haben, dann bitte vorher telefonisch Kontakt mit der Frak-
tionssprecherin aufnehmen. Wir freuen uns über ihr Interesse und 
auf ihr Kommen. Nehmen sie aktiv an unserer Kommunalpolitik teil!

Marlene Goßmann, SPD-Fraktionssprecherin

„Unfein und gefährlich?“ – Frauen haben die Wahl – erstmals 
1919
Abendveranstaltung zum Internationalen Frauentag des Würzbur-
ger Bündnisses von Frauen aus Gewerkschaften und sozialdemo-
kratischen Frauen.
Nach einem kulinarischen Einstieg blicken wir mit Historikerin Nad-
ja Bennewitz zurück: Das Recht auf gleichberechtigte Mitsprache 
am politischen Leben musste sich die bürgerliche und proletarische 
Frauenbewegung hart erkämpfen. Und heute? 
Wann: 8. März, 18.00 Uhr
Wo: Akademie Frankenwarte
Jetzt schon anmelden – die Veranstaltung ist erfahrungsgemäß 
schnell ausverkauft: Tel.: 0931 / 80464-333    

U.W.G.

Winterwanderung am Sonntag, 3. 2. 2019 
– 14.00 Uhr.
Bei winterlichen Temperaturen machten wir 
uns auf zum zukünftigen Mittelpunkt der EU.

Dort konnten wir den momentanen Stand der bisherigen Anlage 
besichtigen und die Aussicht genießen. Stefan Oppmann konnte 
uns in einem kurzen Abriss zur Entstehung einiges berichten. Von 
da aus führte uns der Weg in das Gewerbegebiet. Hier konnte uns 
der 2. Bgm. Winfried Knötgen wissenswertes zum aktuellen Stand 
mitteilen. Etwas durchgefroren freuten wir uns nun auf das Ziel: die 
Waldschänke in Oberdürrbach.
In der gut geheizten Gaststube konnten wir uns stärken und weitere 
Fragen der Bürger beantworten.
Vielen Dank an alle Mitwanderer und an die Gemeinderäte. Gerne 
wiederholen wir diese Aktion. Martin Issing, 1. Vorstand

Terminvorankündigungen:
Kabarett am Faschingsdienstag, 5. 3. 2019, mit Michi Machner 
im Bacchuskeller Veitshöchheim Beginn: 20.00 Uhr
Ein Mann – Ein Wort – Ein Weg!
30 Jahre steht er auf der Bühne.
Als letzter echter Schwabinger ist er aus der Szene nicht mehr weg-
zudenken, seine Auftritte sind Legende, seine Preise füllen Vitrinen, 
(kleine Vitrinen, aber immerhin) Er ist Sänger, Erzähler, Romantiker, 
Exzentriker und Barde. Seine Themen sind Liebe, Freude, Tod und 
Irrsinn, Tiefe, Leidenschaft, Spaß und Entgleisung. So steht er auf 
der Bühne, Solo oder in Begleitung, aber stets virtuos, grandios, 
furios, anstandslos  
Und was er auch tut, er tut es mit Herz und Leib und Seele!
Lassen Sie sich dieses Event nicht entgehen.
Karten für 15,– € können ab sofort beim 1. Vorstand Martin Issing, 
Tel. 9 14 82, bestellt werden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Jahreshauptversammlung am 21. 3. 2019 – 19.30 Uhr
Bitte diesen Termin vormerken. Gesonderte Einladung folgt. Wir 
bitten um zahlreiches Erscheinen.
Vielen Dank. Martin Issing, 1. Vorsitzender

Kübelplanzen kontrollieren
In den Wintermonaten bekommen die Fachleute der Bayerischen 
Gartenakademie vermehrt Anfragen zu den meist mediterranen 
Kübelplanzen, die noch im Überwinterungsquartier stehen.
Bevor es wieder mehr im Garten zu tun gibt, legen Sie in der kalten 
Jahreszeit ein verstärktes Augenmerk auf die überwinternden 
Kübelplanzen. Nicht selten konnten sich Schädlinge entwickeln.

Winterquartier – ein Härtetest für Planzen
Die Lebensbedingungen für Kübelplanzen an den Überwinterungs-
standorten sind in der Regel nicht optimal. Meist fehlt es an Licht. 
Dann entwickeln die Planzen lange und dünne Triebe. Sie färben 
sich nicht richtig aus, sondern bleiben hellgrün. Die Triebe sind 
schwach und knicken leicht um. Das Übel verstärkt sich, wenn dann 
noch zu hohe Temperaturen dazu kommen. Optimale Überwinte-
rungstemperaturen liegen bei den meisten Kübelplanzen zwischen 
fünf und zehn Grad Celsius. Grundsätzlich gilt: je dunkler die Über-
winterung, umso kühler die Temperaturen. Wenn sich jetzt langsam, 
jahreszeitlich bedingt, das Lichtangebot verbessert, können auch die 
Temperaturen allmählich auf etwa 15 Grad Celsius steigen. 
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Schädlingsfreude bei leidenden Planzen
Ungünstige Bedingungen schwächen Planzen. Schädlinge jedoch 
proitieren davon. In trockener und warmer Umgebung fühlen sich 
Blattläuse, Napfschildläuse und Wollläuse wohl. Häuig wird man 
erst aufmerksam, wenn der Fußboden um die Planzen oder die 
Blätter kleben. Schuld daran ist der „Honigtau“, die zuckerhaltigen 
Ausscheidungen planzensaftsaugender Insekten. Die Tiere nehmen 
sehr viel Planzensaft auf, benötigen diese Menge nicht vollständig 
und scheiden den Überschuss als eine zuckrige und damit klebende 
Substanz aus. Darauf können sich auch Rußtaupilze ansiedeln. 
Diese ernähren sich vom Honigtau und bilden schließlich einen 
schwarzen Belag. Die Planze selbst wird nicht davon angegriffen, 
jedoch schränken die schwarzen Ablagerungen die Photosynthese 
ein.
Auch Spinnmilben fühlen sich bei trockener und warmer Luft wohl. 
Bei einem starken Befall spinnen die Tiere die Planzen, vor allem 
an den weichen Jungtrieben, mit einem sehr feinen und dünnen 
Netz ein. Ähnlich wie auch bei Blasenfüßen (Thripse) werden die 
Planzenzellen ausgesaugt. Sie füllen sich mit Luft und schließlich 
erscheint das Blatt silbrig und fahl.

Erste Maßnahmen
Als Erste-Hilfe-Maßnahme bei schwachen und langen Trieben so-
wie beim Schädlingsbefall eignet sich der Rückschnitt, der gleich 
eine Menge Schadtiere und -pilze entfernt. Anschließend kann mit 
regelmäßigem Abduschen das Schaderregerpotential niedrig ge-
halten werden. Napfschildläuse und Wollläuse könnten mit einem 
ölhaltigen Präparat bekämpft werden, Blattläuse mit einem Mittel 
mit dem Wirkstoff Kaliseife. 
Der Rückschnitt fördert außerdem das erneute Austreiben der 
Planze. In Verbindung mit dem nun zunehmenden Lichtangebot im 
Frühjahr bilden sich kräftigere Triebe. Schon vorhandene dünne und 
hellgrüne Triebe bleiben nämlich dünn und schwächlich.
Eventuell kommt auch ein Umtopfen in Frage, wenn dies einige 
Jahre nicht mehr geschehen ist. Die Planzen erhalten einen größe-
ren Durchwurzelungsraum mit neuen Nährstoffen. Verwenden Sie 
eine spezielle Kübelplanzenerde, die auch grobe, strukturstabile 
Anteile (wie Lava-, Ziegelsplit) beinhaltet.
(Bilder: © Bayerische Gartenakademie an der LWG Veitshöchheim)

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an das Garten-
telefon (0931/9801-147) oder schreiben Sie eine E-Mail an bay.
gartenakademie@lwg.bayern.de

Und außerdem:
www.lwg.bayern.de/gartenakademie/index.php 
(die Internetseiten der Bayerischen Gartenakademie)

www.lwg.bayern.de/gartenakademie-infoschriften – Infoschriften
www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gartentipps – jede Woche neu
www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gemueseblog – Neues aus 
dem Schaugarten
www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gartencast – Gartentipps zum 
Hören
Online-Quellenangabe: Bitte setzen Sie bei einer Onlineverwen-
dung einen Link auf unsere Themenseite: www.lwg.bayern.de/gar 
tenakademie/gartendokumente/wochentipps/210787/index.php

Isolde Keil-Vierheilig, Bayerische Gartenakademie

Mitarbeiter/in für den Eisverkauf auf 450-€-

Basis oder in Teilzeit gesucht.

Arbeitszeit nach Vereinbarung.

EscaVinum ·  Kirchstraße 24 · 97209 Veitshöchheim 

Telefon (09 31) 98 02 300

Junges Paar, beide NR, keine Haustiere, 

SUCHT 3–4 ZIMMER-WOHNUNG
min. 80 qm, ab 1.4. zur Miete in VHH oder Umgebung. 

Gesicherte Einkommen vorhanden. Gehaltsnachweise und 

Schufa-Auskunft könnten zur Verfügung gestellt werden.

Telefon 0176/64609507

Ruhige helle 3–4 Zi.-Whg
wenn möglich mit Garten/-mitbenutzung gesucht. 

Wir (Zahnärztin und Pädagoge) suchen ein längerfristiges 
Zuhause in Veitshöchheim oder Umgebung ab 1.3. 

Telefon 0176/24085688

Fachkundige Fußplegerin – ärztlich geprüft!
Mit gepflegten FÜSSEN durch den Winter! Gepflegt und gut zu Fuß!
Nach den neuesten Erkenntnissen bei Hühneraugen, eingewachsenen 
und dicken Nägeln, Schwielen, Hornhaut-Behandlung, erholsame Fuß-
reflexzonen und Bein-Massage, eingehende Beratung, Hausbesuche. 
Gönnen Sie sich und Ihren Füßen eine halbe Stunde!
Ich freue mich auf  Ihre Anruf!  Vereinbaren Sie einen Termin!

Ihre Ivana · ärztlich geprüfte Fußpflegerin · bei Ihnen zu Hause · 
Tel. 0160/5387951

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG! 
MFA/MTA-F 15h/Wo. ab 1.3., Arbeitszeit u. Urlaub familienfreundlich. 

Neurologische Praxis Mackenrodt, VHH.

Bewerbungen bitte an: 
start.praxis-mackenrodt@t-online.de · 0931-29699486

Baugrundstück im Neubaugebiet „Sandäcker“ 
zu verkaufen. 464 m² für Doppelhaushälte.

Telefon 0931/98213 (keine Makler)

Rentner sucht MINI-Job 
5–6 Stunden/Woche. 

Telefon 01575/8975166

Junges Ehepaar kehrt zurück in die Heimat und sucht 

Haus oder Bauplatz in Veitshöchheim.
Über Angebote freuen wir uns. 

Andrea und Martin · Telefon 0151/41839701

mailto:bay.gartenakademie@lwg.bayern.de
mailto:bay.gartenakademie@lwg.bayern.de
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/index.php
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie-infoschriften
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gartentipps
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gemueseblog
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie-gartencast
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/gartendokumente/wochentipps/210787/index.php
http://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/gartendokumente/wochentipps/210787/index.php
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Flyer aller Art Plakate Prospekte Visitenkarten Briefpapier Briefhüllen Logogestaltung SD-Sätze 

Formulare Blocks Textildruck Imagebroschüren Programme Präsentationssysteme Festschriften
Schilder Bücher Vereinszeitungen Broschüren Trauerdrucksachen Gutscheine Kataloge Diplomarbeiten 

Hochzeitskarten Anzeigen Hochzeitszeitungen Einladungen T-Shirts Aufkleber Autobeschriftungen
Fahnen Fahrzeugveredelung Kalender Roll-Ups Postkarten Werbeplanen Großformatdrucke 

74838 Limbach · Neugereut 2
Telefon (0 62 87) 92 58-80 · Telefax (0 62 87) 92 58-84 · E-Mail: druckerei@henn-bauer.de

Ihr Par
tner ru

nd um 

Grafik u
nd Druck!
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Probeliegen  

erwünscht!

SPÜREN SIE…

Erleben Sie unser 

vielfältiges Schlafsortiment.

QR

Möbel Hornung GmbH • Sonnenstraße 64 • 97225 Zellingen • Tel. 09364/8040 • info@moebel-hornung.de

GUTSCHEIN
über

* Einzulösen bis spätestens 15.03.2019. 

Nur ein Gutschein pro Person und Einkauf einlösbar.

5,-€
*

#

9.

Yoga 
am Vormittag für Anfänger und Fortgeschrittene

Yoga-Kurs ab dem 20. Februar 2019 für 15x  
im Feuerwehrhaus in Veitshöchheim 

Mittwochs von 10.30–11.45 Uhr

Yogalehrer Georg Scheuring 
bei Interesse bitte melden über E-Mail:  

georg.scheuring@gmx.de oder über  
Tel.: 0160 99194726

PUTZHILFE GESUCHT!
Putzhilfe für ca. 4 Stunden/Woche (wenn möglich Freitags oder Montags) 

für Privathaushalt in VHH gesucht. 

Wir freuen uns über Ihren Anruf  unter Tel: 0151/11759891 – ileana

Anzeigen ganz einfach per E-Mail aufgeben:

anzeigen@henn-bauer.de
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Melanie Seybold
Stresemannstraße 1

97209 Veitshöchheim

Tel. 09 31 - 260 805 20

Öffnungszeiten: 
Dienstag - Mittwoch - Freitag  8.30 – 18.00 Uhr 
Donnerstag    9.00 –20.00 Uhr 
Samstag    8.00– 13.00 Uhr

Seit 25 Jahren Pflege mit Herz!
Ihr freundlicher Pflegedienst für 
Stadt und Landkreis Würzburg

Mobiler Therapie- & Pflegedienst

Uta Knobloch
☎ (09 31) 30 40 480  www.Sozialstation-mit-Herz.de

Zugelassen bei allen 
Krankenkassen!
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Das machen 

die gerne!

Die haben mir 

eine geklebt.

Der Plaketten Service

Lassen Sie uns das machen - die Hauptuntersuchung (HU)** gibt‘s bei 
uns ganz bequem inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung (ehemals 
AU). Nur einen Termin vereinbaren und Zeit sparen. Am besten schnell 
und bequem online unter www.autohaus-keller.de/termin sich Ihren 
Wunschtermin aussuchen.

Nur bis 31.03.2019: 10% Rabatt auf die Reparaturkosten*

* Rabatt wird auf die Arbeitsleistung der Reparaturen gewährt, deren Mängel wäh-
rend der Prüfung festgestellt werden. Ersatzteile sind hier ausgenommen. ** Fahr-
zeug <3,5 t, Prüfung durch unabhängigen Prüfingenieur des TÜVs, oder der DEKRA

Autohaus KELLER GmbH   Telefon: 0931 / 900 82-0   97209 Veitshöchheim   info@autohaus-keller.de

Aktionspreis: HU & AU für 

alle Fabrikate jetzt nur

95,- €
und 10% Rabatt

auf die Reparaturkosten*
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Würzburger Str. 90 / Fr. 15. 2. 2019 / 9–18 Uhr

Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung
Sozialpädagogin mit langjähriger Erfahrung im Unter-
richten bietet Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung für 
alle Schularten an. Auch Intensivtraining und Prüfungs-
vorbereitung in den Ferien möglich. Der Unterricht kann 
auch gerne bei Ihnen zuhause stattfinden.
Bei Interesse stehe ich Ihnen gerne für weitere Informa-
tionen zur Verfügung.

Regine Herker 
Am Schenkenfeld 55 · 97209 Veitshöchheim 

Telefon (0931) 28 41 70

Partner-Gutschein

Vom 12. 2.–16. 2. 19 ist das zweite Hauptgericht bis 10 € gratis.

Gilt nicht an Sonn- und Feiertagen. 

Wir freuen uns auf Sie gegen Vorlage der aktuellen Anzeige.

Öff nungszeiten: Di. bis Sa. von 12 bis 21 Uhr, So. bis 20 Uhr

Metzgerei
Tel. (09 31) 9 48 27

 Angebot gültig  
 vom 13. 2. bis 16. 2. 2019

Flach

Frische Putenschnitzel kg 9,90
Hubertustopf 
Schweinegeschnetzeltes nach Jäger-Art kg 7,90
Krustenbraten oder Schweinebraten 
aus der Schulter kg 5,90
Hackfleisch gemischt  kg 5,90
Italienische Salami eigene Herstellung  100 g 1,49
Gelbwurst, Lyoner auch als Portionswurst 100 g 0,89
Bauernrotwurst  100 g 0,89
Kosakensalat 100 g 0,89
Französischer Tortenbrie  100 g 0,79

Unser Wochenanfangs-Knüller
– gültig am 11. und 12. 2. 2019 –

3 Paar Bratwürste nach Wahl
500 g Sauerkraut  zusammen für  5,00

Metzgerei Flach GmbH & Co. KG
Danziger Straße 1, 97209 Veitshöchheim

Paradiesstraße 2  Tel. (0 93 64) 98 47 

97225 Retzbach Fax (0 93 64) 42 47 

Web:  www.maler-scheler.de E-Mail: info@maler-scheler.de

Ihr Fachbetrieb für:
  • Putz + Wärmedämmung
  • Anstrich + Tapeten

    Verputz- und Malerbetrieb
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In unserer Praxis legen wir großen Wert auf gesunde 

Zahnerhaltung. Diese beginnt bei der richtigen Vor-

sorge. Professionelle Prophylaxe und halbjährliche 

Kontrolltermine sorgen für Ihren sicheren Genuss. 

Vereinbaren Sie gerne einen Termin.

Telefon: 0931 970 99 477
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Anwaltskanzlei
  Dieter Popel
Tätigkeitsschwerpunkte:

· Familienrecht
· Verkehrsrecht
· Sozialrecht

Tiergartenstraße 4a · 97209 Veitshöchheim

Telefon (09 31) 35 82 30 55 · Fax (09 31) 35 82 30 56

info@kanzlei-popel.de · www.kanzlei-popel.de

Kompetenz seit 25 Jahren!

Interessensschwerpunkte:
· Mietrecht
· Vertragsrecht
· Erbrecht

Kirchstraße 17 · 97209 Veitshöchheim
 Tel. 0931/98142
Öffnungszeiten: 
Montag–Freitag  7.30–18.00 Uhr
Samstag  7.30–14.00 Uhr

–  Schweine-Kamm mit Knochen, 
 am Stück oder gehackt je kg 4,99 €
–  Schweine-Roualden aus der Oberschale

 o. „Schweizer“-Pfanne mit Champignons je 100 g 0,89 €
–  Schweine-Oberschalenschnitzel kg 7,99 €
– Hausm. Presssack, Bauernrotwurst 
 oder Knäudeli (rot oder weiß), geräuchert   je 100 g 0,79 €
– Kasseler mager v. Rücken, gegart, geräuchert 100 g 1,29 €
– Weißwurst nach Münchner Art kg 8,90 €
– Nudel- oder Pusztasalat je 100 g 1,09 €
–  Holl. Leerdammer 45 % Fett i. Tr. 100 g 1,39 €
Heiß aus dem Ofen:

– Gegrillter Schweinebraten  100 g 1,19 €
Verkauf nur solange der Vorrat reicht. Druckfehler vorbehalten.
Frickel Verkaufs GmbH & Co. KG · Max-Planck-Straße 10 · 97318 Kitzingen · Telefon (09321) 32069

Angebote Woche 7, gültig ab Mo., 11. 2., bis Sa., 16. 2. 2019 
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